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Freitag, 31.01.25
• Engel-Apotheke, 66119 Saarbrücken
 Feldmannstraße 2a, Telefon 0681/926770
• Schlossberg-Apotheke, 66440 Blieskastel
 Kardinal-Wendel-Straße 26, Telefon 06842/9610008
Samstag, 01.02.25
• Linden-Apotheke, 66130 Saarbrücken-Brebach
 Saarbrücker Str. 122, Telefon 0681/872587
• Apotheke am Dudoplatz, 66125 Saarbrücken-Dudweiler
 Dudoplatz 1, Telefon 06897/972021
Sonntag, 02.02.25
• Stadt-Apotheke, 66111 Saarbrücken
 Bahnhofstr. 37, Telefon 0681/948890
• Ingobertus-Apotheke, 66386 St. Ingbert
 Poststraße 26, Telefon 06894/92680
Montag, 03.02.25
• Arndt-Apotheke, 66121 Saarbrücken
 Mainzer Str. 105, Telefon 0681/64587
• Florian-Apotheke, 66386 St. Ingbert-Oberwürzbach
 Hauptstr. 119, Telefon 06894/966322
Dienstag, 04.02.25
• Rotenbühl-Apotheke, 66123 Saarbrücken
 Kaiserslauterer Str. 1, Telefon 0681/34090
• Rohrbach-Apotheke, 66386 St. Ingbert-Rohrbach
 Obere Kaiserstr. 128, Telefon 06894/52345
Mittwoch, 05.02.25
• Stifts-Apotheke, 66119 Saarbrücken
 Saargemünder Str. 93, Telefon 0681/851468
• Würzbach-Apotheke, 66440 Blieskastel-Niederwürzbach
 Kirkeler Str. 21a, Telefon 06842/7499
Donnerstag, 06.02.25
• Paracelsus-Apotheke, 66111 Saarbrücken
 Sulzbachstr. 22, Telefon 0681/34162
• Rosen-Apotheke, 66386 St. Ingbert
 Rickertstr. 17, Telefon 06894/4993
Freitag, 07.02.25
• St. Lukas-Apotheke, 66271 Bliesransbach
 Fechinger Str. 16, Telefon 06805/3420
• Apotheke am Geisberg, 66121 Saarbrücken-Schafbrücke
 Kaiserstraße 49, Telefon 0681/894476

Ansprechpartner für Anzeigen
(Mo-Fr 8.00-17.00 h): MType media GmbH
Untertürkheimer Str. 21 a • 66117 Saarbrücken Tel. 0681/5885-0,  
Fax: 0681/5885-115 • E-Mail: kleinblittersdorf@mtypemedia.de  
Internet: www.mtypemedia.de

Impressum
Herausgeber:
Bürgermeister der Gemeinde Kleinblittersdorf
Rathaus • 66271 Kleinblittersdorf
Anzeigenverwaltung und Produktion:
MTYPE media GmbH 
Untertürkheimer Str. 21 a • 66117 Saarbrücken Tel. 0681/5885-0 •  
Fax: 0681/5885-111 • E-Mail: kleinblittersdorf@mtypemedia.de
Internet: www.mtypemedia.de
Verantwortlich:
1. für die Amtlichen Bekanntmachungen: Bürgermeister Rainer Lang 
2. für Vereinsmitteilungen und Anzeigen: der jeweilige Auftraggeber
Erscheinungsweise:
jeweils freitags, 6300 Exemplare wöchentlich
Anzeigenpreise: 
Es gelten die Preise der Media-Daten 1/2024
Bezugsmöglichkeiten:
Unentgeltliche Zustellung an alle Haushalte und Betriebe im Gemein-
debereich, in andere Bereiche gegen Voreinsendung eines ausreichend 
frankierten Rückumschlages je Exemplar.
Redaktionsschluss:
Freitag, 12.00 Uhr sofern nicht vorverlegt, Sportergebnisse vom Wo-
chenende bis Montag, 10.00 Uhr
Hinweise: Bei telefonisch entgegengenommenen Anzeigen wird für die 
Richtigkeit keine Verantwortung übernommen; namentlich gekennzeichne-
te Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder.
Die Redaktion behält sich Kürzungen bzw. Nichtveröffentlichung vor.

APOTHEKEN
Rettungsdienst/Feuerwehr 112
Giftzentrale 06131/19240
Polizei 110

Polizeiposten Kleinblittersdorf 06805/1286
Polizeiinspektion Saarb.-Brebach 0681/98720

Notruf Bauhof der Gemeinde 06805/2008-770
(nur in dringenden Fällen außerhalb der Dienstzeit)

Notruf der Gemeindewerke
bei Störungen der Wasserversorgung
während der Dienstzeit 06805/2008-999
außerhalb der Dienstzeit 06805/2008-990
energis Netzgesellschaft mbH
Störungsnummer Strom 0681/90692611
Störungsnummer Erdgas 0681/90692610

NOTRUFNUMMERN/NOTDIENSTE

BEREITSCHAFTSDIENSTE
Ärztliche Bereitschaftsdienst 
(inkl. Kinderärzte / Augenärzte / HNO-Ärzte)
Bundesweit kostenlose Telefonnummer 116 117

Zusätzlich sind unsere Bereitschaftsdienstpraxen für Sie geöffnet:
Von Samstag, 8.00 Uhr bis Montag, 8.00 Uhr, an Feiertagen (inkl. 
Heiligabend/Silvester), an Rosenmontag sowie an Brückenta-
gen von 8.00 bis 8.00 Uhr am Folgetag).
Bereitschaftsdienstpraxis Saarbrücken Winterberg
Im Klinikum Saarbrücken, Winterberg 1, 66119 Saarbrücken
Bereitschaftsdienstpraxis Homburg
Im Universitätsklinikum des Saarlandes-Gebäude Gebäude 
57.2 (Chirurgie), 66421 Homburg
Kinder- und jugendärztliche Bereitschaftsdienstpraxis
Im Klinikum Saarbrücken, Winterberg 1, 66119 Saarbrücken

Zahnärzte (www.kzv-saarland.de)
01.-02.02.2025
Sheikhian-Schäfer N., Kleinblittersdorf 06805/3744
Außerhalb der Sprechstundenzeiten unter der Woche (Mo. - Fr.) 
wird der zahnärztliche Notfalldienst durch das Klinikum Saar-
brücken (Winterberg Klinik) sichergestellt (0681/963-1919).

Ambulante Pflegedienste:
Haus Saarblick Rund um die Uhr 06805/207202

Barmherzige Brüder Rilchingen
24-Std-Bereitschaft 06805/960-6000

TKS Ökum. Sozialstation Halberg-Obere Saar
(Tag- und Nachtbereitschaft) 0681/87610755
Bereitschaftsnummer: 0170/3322888

Tierärzte
Neuerung bei Gesundheitsproblemen oder anderen Notfällen an 
Wochenenden und Feiertagen bei Vierbeinern:

saarlandweite, zentrale, Rufnummer 01805 84 37 36
Die Tierarztpraxen sind weiterhin samstags, sonntags sowie fei-
ertags von 8-22 Uhr für Sie und Ihre Tiere dienstbereit. Ein Anruf 
kostet 14 ct aus dem Festnetz und 42 ct. bei Anruf über Mobilfunk 
– die prakt. Tierärzte:innen im Saarland übernehmen zu 100 % alle 
übrigen Kosten, die durch die Neuregelung entstehen.
Anmerkung: Für besonders schwerwiegende Fälle sowie Über-
weisungen und in der Zeit zwischen 22.00 und 08.00 Uhr steht die 
Tierärztliche Klinik in Elversberg weiterhin in Bereitschaft.
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WEITERE WICHTIGE RUFNUMMERN
Schiedsleute
 Martin Harth, Auersmacher, 
 Tel. 06805/2059411, martin.harth@schiedsperson.de
 Dr. Désirée Ley, Bliesransbach, Fechinger Straße 21,
 Tel.: 0176/34404188, desiree.ley@schiedsfrau.de
 Jürgen Brettar, Kleinblittersdorf, Fröbelstr. 5,
  Tel. 06805/22336, schiedsmann.brettar@web.de
  Gabriele Missy-Kallenbach, Rilchingen-Hanweiler  

und Sitterswald, Konrad-Adenauer-Str. 34, Tel. 06805/5647
 gabriele.missy-kallenbach@schiedsfrau.de

Seniorensicherheitsberater
 Helmut Heinrich, Röthlinger Str. 16, 66271 Kleinblittersdorf, 
 E-Mail: georg.54@gmx.de, Tel. 06805/218545

Schulen
 Saar-Blies Grundschule Auersmacher, Auf dem Bies 23 
 Tel. 06805/2008-611
 Saar-Blies Grundschule, Standort Rilchingen-Hanweiler,
 Bahnhofstr. 11, Tel. 06805/2008-641
 Grundschule Kleinblittersdorf, Wintringer Str. 78
 Tel. 06805/2008-631
 Gemeinschaftsschule Kleinblittersdorf, Wintringer Str. 78
 Tel. 06805/60063-0
 Musikschule Obere Saar Gemeinde Kleinblittersdorf
 Tel. 06805/2008-602
 Musikpädagogische Leiterin Anja Pfaff, Tel. 06805/21765  
 werktags ab 20 Uhr
 Volkshochschule, Regionalverband Saarbrücken
  Tel. 0681/506-4381, Standort Kleinblittersdorf,  

Örtliche Leiterin Dr. Mareke Neumann, Tel. 06803/4198400

Kindergärten
 Kindertagesstätte Kleinblittersdorf e.V.,
 Kleinblittersdorf, Wintringer Str. 78, Tel. 06805/1447
  Kath. Kindergarten Maria Heimsuchung,
 Auersmacher, Pastor-Brach-Str. 23, Tel. 06805/3700
  Kath. Kindergarten St. Lukas,
 Bliesransbach, Im Hofgarten 14, Tel. 06805/3422
  Kath. Kindergarten St. Agatha,
 Kleinblittersdorf, Fröbelstr. 7, Tel. 06805/21354
  Kath. Kindergarten St. Walfried,
 Rilchingen-Hanweiler, Am Sportplatz, Tel. 06805/4433
  Kath. Kindergarten St. Josef,
 Sitterswald, Schulstraße 1 a, Tel. 06805/4492

Büchereien: 
 Öffentliche Bücherei Kleinblittersdorf
  Tel. 06805/2008-666, Wintringer Str. 78, dienstags 14:00 bis 17:30 

Uhr, donnerstags 16:30 bis 18:30 Uhr
 Kath. öffentl. Bücherei Auersmacher
  Tel. 06805/7062, St. Barbara-Straße 4, donnerstags 15:00 bis 

18:00 Uhr, jeden 1. Samstag im Monat von 9:30 bis 11:30 Uhr
 Kath. öffentl. Bücherei Bliesransbach
  Tel. 06805/8950, Römerstr. ehem. Grundschulgebäude,  

freitags 16:00 bis 18:00 Uhr
  Kath. öffentl. Bücherei Rilchingen-Hanweiler
  Tel. 06805/6019058 u. 06805/4729, Bahnhofstraße 3,
  mittwochs von 16:00 bis 17:00 Uhr, alle 14 Tage

Jagdpächter
 Auersmacher: Dominique Zinsius, Tel. 0172 6161344
 Bliesransbach: Michael Kessler, Tel. 0170 6308475
 Kleinblittersdorf: Günther Brettar, Tel. 06805/912929
 und Stephan Bauer, Tel. 0173 2529627
  Rilchingen-Hanweiler: Werner Müller, Tel. 0171 4776880

Naturschutzbeauftragte
 Auersmacher: Patric Gross, Tel. 0170 7786255
 Bliesransbach: Dieter Schuler, Tel. 0177 5526998
 Kleinblittersdorf: Dr. Sebastian Haßler, Tel. 0176 83051030
 Rilchingen-Hanweiler: Jutta Peter, Tel. 0152 21629534
 Sitterswald: Volker Sehmer, Tel. 0179 2441742

 

Sprechstunde des Bürgermeisters
mittwochs 14:30 bis 17:00 Uhr, Rathaus, Zimmer 1.6.-1.7. 
Bitte vorab Termin vereinbaren unter Tel. 06805/2008-110

Sprechstunde der Revierförsterin
Martina Herzog, Rathaus, Zimmer 2.2.  
Bitte vorab Termin vereinbaren unter Tel. 06805/2008-411

Sprechstunden der Ortsvorsteher
Siehe unter den einzelnen Gemeindebezirken

Grüngutsammelstelle/Auersmacher
Winterpause bis Mitte Februar

Freibad Kleinblittersdorf
Wintringer Straße 88, freibad@kleinblittersdorf.de 
Tel. 06805/2008-888 
Geschlossen seit 09.09.2024

Externe Serviceangebote im Rathaus
Sprechstunden externer Serviceanbieter siehe unter „Die Verwaltung 
informiert“

Gemeindeverwaltung, Rathausstraße 16-18, 66271 Kleinblittersdorf
Telefon: 06805/2008-0 Fax: 06805/2008-188
E-Mail: info@kleinblittersdorf.de Internet: www.kleinblittersdorf.de
Whats-App: Tel. 06805-2008-0

GEMEINDE 
 KLEINBLITTERSDORF

Allgemeine Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:
Montag/Dienstag:   08:30 – 12:00 und 13:30 – 15:30 Uhr 
Mittwoch:    08:30 – 12:00 und 13:30 – 17:30 Uhr
Donnerstag/Freitag:  08:30 – 12:00 und 13:30 – 15:30 Uhr

Öffnungszeiten Standesamt:
Montag/Dienstag:   08:30 – 12:00 Uhr
Mittwoch:    13:30 – 17:30 Uhr
Donnerstag/Freitag:  08:30 – 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Bürgeramt*:
Montag:    08:30 – 12:00 und 13:30 – 15:30 Uhr 
Dienstag:    geschlossen
Mittwoch:    08:30 – 12:00 und 13:30 – 17:30 Uhr
Donnerstag:    13:30 – 15:30 Uhr
Freitag:    08:30 – 12:00 und 13:30 – 15:30 Uhr

Am letzten Freitag im Monat schließt die gesamte Verwaltung um 
12:00 Uhr.

  *  Bitte beachten Sie, dass für das Bürgeramt eine Terminverein- 
barung erforderlich ist! Sie können einen Termin vereinbaren:

     - online über www.kleinblittersdorf.de/buchen
     - oder telefonisch unter 06805/2008-506, -507 oder -508
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Hinweis:
Die Gemeinden haben die Möglichkeit, öffentliche Be-
kanntmachungen, die durch Rechtsvorschrift vorgese-
hen sind, durch Bereitstellung im Internet zu vollziehen. 
Die für die Gemeinden geltende Form der öffentlichen 
Bekanntmachung ist durch Satzung festzulegen.
Die Gemeinde Kleinblittersdorf hat durch die Satzung 
über die Form der öffentlichen Bekanntmachungen der 

Gemeinde Kleinblittersdorf – Bekanntmachungssatzung – vom 
23.08.2018 festgelegt, dass die öffentlichen Bekanntmachungen 
mit Ablauf des Tages als vollzogen gelten, an dem das Dokument 
im Internet unter www.kleinblittersdorf.de veröffentlicht wird.
Die Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen erfolgt 
zur Information der Öffentlichkeit zusätzlich mit deklaratorischer 
Wirkung im amtlichen Teil der Kleinblittersdorfer Nachrichten.

Bekanntmachung
Am 05.02.2025 findet um 17:30 Uhr im Mensa der Gemein-
schaftsschule Kleinblittersdorf, Wintringer Straße 78 die Sit-
zung des Gemeinderates Kleinblittersdorf statt.

Tagesordnung:
a) öffentlicher Teil:
Punkt 1:  Vollumfängliche Information und Lösung der Problematik 

Schülerbeförderung – Antrag der Fraktion Wählbar
Punkt 2:  Gewährung von Akteneinsicht nach § 37 Abs. 1 KSVG - 

Schülerbeförderung

Punkt 3:  Aufhebung des Beschlusses vom 27.06.2024 Tagesord-
nungspunkt Sanierungsgebiete „Ortszentrum Kleinblit-
tersdorf“ und „Ortszentrum Kleinblittersdorf Abschnitt 2“ 
– Beschluss über die Nichterhebung von Ausgleichsbeträ-
gen unter Anwendung der Bagatellklause

Punkt 4:  Sanierungsgebiete „Ortszentrum Kleinblittersdorf“ und 
„Ortszentrum Kleinblittersdorf Abschnitt 2“ – Beschluss 
über die Nichterhebung von Ausgleichsbeträgen unter 
Anwendung der Bagatellklausel nach § 155 Abs. 3 BauGB

Punkt 5: Wirtschaftsplan 2025 des Zweckverbandes eGo-Saar

 Mitteilungen und Anfragen

b) nichtöffentlicher Teil:
Punkt 7:  Information über den Stand der Angelegenheit Thermal-

bohrung Rilchingen-Hanweiler

 Mitteilungen und Anfragen

Vor Eintritt in die Tagesordnung hat jeder Einwohner der Gemein-
de Kleinblittersdorf die Möglichkeit, Fragen aus dem Bereich der 
kommunalen Selbstverwaltung zu stellen sowie Anregungen 
und Vorschläge zu unterbreiten. Die Fragen, Anregungen und 
Vorschläge müssen sich auf die Gemeinde beziehen. Die Redezeit 
beträgt insgesamt 30 Minuten.

Rainer Lang
Bürgermeister

Aktuelle Baustelleninformationen/
Straßensperrungen

In dieser Rubrik informieren wir Sie über Maßnahmen und Veranstaltungen, die der Verwaltung frühzeitig mitgeteilt wurden und 
Verkehrsbeschränkungen, die von Bedeutung für den Verkehrsteilnehmer sind. Kurzfristig erforderliche Bauprojekte und Notmaß-
nahmen können hier nicht veröffentlicht werden.

Ortsteil:  Auersmacher
Maßnahme: Verlegung von Glasfaser der Deutschen Glasfaser und Wiederherstellungsarbeiten
Straßen: Ringstraße, Ahornstraße, Hochwaldstraße, Auf dem Bies, Pastor-Brach-Straße,    In der Fahrt, Eisenbahnstraße
Einschränkung:  abschnittsweise Sperrung des Gehweges / Seitenstreifens und halbseitige Sperrung der Fahrbahn, Einbahn-

straßenregelung
Ausf. Baufirma: Realbau GmbH 
Zuständige Behörde: Gemeinde Kleinblittersdorf 

Ortsteil: Kleinblittersdorf
Maßnahme: Verlegung von Glasfaser der Deutschen Glasfaser und Wiederherstellungsarbeiten
Straßen: In Schrimmlingen, Waldstraße, Am Geisrech, Friedhofsstraße, Im Weidenacker
Einschränkung: abschnittsweise Sperrung des Gehweges / Seitenstreifens und halbseitige Sperrung der Fahrbahn
Ausf. Baufirma: Realbau GmbH 
Zuständige Behörde: Gemeinde Kleinblittersdorf
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Die „Deutsche Glasfaser“ hat eine Bau-Hotline eingerichtet:
kostenlose Tel. Nr. 02 861 890 60 940, montags bis freitags, 8 Uhr bis 20 Uhr
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ortsteil:  Auersmacher
Maßnahme: Montagegrube für Kabelfehler im Auftrag der Deutschen Telekom
Straße: Kapellenstraße 13-17
Einschränkung: Halbseitige Fahrbahnsperrung wegen Gehwegsperrung 
Zeitraum: 08.01.2025 bis 28.02.2025 (circa 14 Arbeitstage)
Ausf. Baufirma: TSG Bauunternehmung GmbH
Zuständige Behörde: Gemeinde Kleinblittersdorf

Ortsteil: Auersmacher
Maßnahme: Reparaturarbeiten wegen eines Wasserrohrbruchs im Auftrag der GWK
Straße: Hochwaldstraße 22
Einschränkung: Halbseitige Fahrbahnsperrung
Zeitraum: 17.01.2025 bis 14.02.2025 
Ausf. Baufirma: D+S Hoch- und Tiefbau GmbH
Zuständige Behörde: Gemeinde Kleinblittersdorf
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Bekanntmachung
Am 04.02.2025 findet um 17:30 Uhr im Sitzungszimmer; 
ehem. Grundschule Sitterswald die Sitzung des Ortsrates Sit-
terswald statt.

Tagesordnung:
a) öffentlicher Teil:
Punkt 1: Information Schülerbeförderung
Punkt 2:  Einwendungen gegen die Niederschrift vom 10.10.2025 

Punkt 6 – Umwandlung der Blühwiese Mehrzweckhalle

Vor Eintritt in die Tagesordnung hat jeder Einwohner des Orts-
teils die Möglichkeit, Fragen aus dem Bereich der kommunalen 
Selbstverwaltung zu stellen sowie Anregungen und Vorschläge 
zu unterbreiten. Die Fragen, Anregungen und Vorschläge müssen 
sich auf den Ortsteil beziehen. Die Redezeit beträgt insgesamt 30 
Minuten.

Jürgen Laschinger
Ortsvorsteher

NIEDERSCHRIFT
ORSi/04/2024-2029      Ortsrat Sitterswald

über die Sitzung des Ortsrates Sitterswald am Donners-
tag, dem 28.11.2024, 17:00 Uhr, im Sitzungszimmer; ehem. 
Grundschule Sitterswald.
Der Vorsitzende, Ortsvorsteher Hans Jürgen Laschinger, eröffnet 
um 17:00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass sie ordnungsgemäß 
einberufen und bekannt gemacht ist. Der Ortsrat besteht aus 11 
Mitgliedern. Es sind 11 Mitglieder anwesend. Somit ist Beschluss-
fähigkeit gemäß § 44 KSVG gegeben.

TAGESORDNUNG:
a) öffentlicher Teil:
1.  Anhörung des Ortsrates Sitterswald gemäß § 73 Abs. 2 Nr. 3 KSVG 

zur Beratung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2025
2.  Umbau und Erweiterung der Kita St. Josef – Vorstellung der 

Planung
3.  Herstellung des Einvernehmens nach § 36 BauGB Bauvorha-

ben: In der Wechinger Dell 6, Ortsteil Sitterswald
4.  Informationen des Ortsvorstehers

Mitteilungen und Anfragen

Vor Eintritt in die Tagesordnung hat jeder Einwohner des Orts-
teiles die Möglichkeit, Fragen aus dem Bereich der kommunalen 
Selbstverwaltung zu stellen sowie Anregungen und Vorschläge 
zu unterbreiten. Die Fragen, Anregungen und Vorschläge müssen 
sich auf den Ortsteil beziehen.
Die Redezeit beträgt insgesamt 30 Minuten.

ZUR TAGESORDNUNG:
a) öffentlicher Teil:
Zu Punkt 1:  Anhörung des Ortsrates Sitterswald gemäß § 73 

Abs. 2 Nr. 3 KSVG zur Beratung des Haushaltspla-
nes für das Haushaltsjahr 2025

Der Ortsrat Sitterswald stimmt einstimmig den im Haushaltsplan 
2025 vorgesehenen Ansätzen für den Ortsteil Sitterswald zu.
Die Investitionsliste soll um die Position Sanierung Asphaltdecke 
„An der Gehlbach“ erweitert werden.

Zu Punkt 2:  Umbau und Erweiterung der Kita St. Josef - Vor-
stellung der Planung

Frau Benedix und Herr Brossius stellen die Planung der Erweite-
rung der Kita St. Josef vor und beantworten offene Fragen.

Zu Punkt 3:  Herstellung des Einvernehmens nach § 36 BauGB 
Bauvorhaben: In der Wechinger Dell 6, Ortsteil 
Sitterswald

Der Ortsrat Sitterswald empfiehlt dem Ausschuss für Gemeinde-
entwicklung, Raumordnung, Liegenschaften und Umwelt ein-
stimmig folgenden Beschlussvorschlag:
Vorhaben:  Erweiterung des Wohnhauses durch Anbau eines 

rückwärtigen Balkons
Straße: In der Wechinger Dell 6
Ortsteil: Sitterswald

dem Befreiungsantrag zuzustimmen und das Einvernehmen ge-
mäß § 36 BauGB herzustellen.

Zu Punkt 4: Informationen des Ortsvorstehers
Herr Laschinger bedankt sich bei der Verwaltung und dem Bauhof 
für die gute Zusammenarbeit.
Herr Laschinger informiert:
-   über den Sachstand der Baustelle Ellwiesergarten, die restlichen 

Arbeiten werden mit den Kanalarbeiten fertiggestellt.
-   Der Bauzaun an der Treppe an der ehem. Schule Sitterswald 

muss wieder aufgestellt werden, die Treppenstufen fehlen, hier 
gibt es im Moment noch Lieferschwierigkeiten.

-   In der Küche in der Turnhalle wird nächste Woche weitergear-
beitet, heute wurden die Fenster gereinigt und die Vorhänge 
zur Reinigung abgehängt.

-   Die Fahrradständer werden im nächsten Jahr aufgestellt.
-   Der Wanderweg zur Dicken Eich wurde instandgesetzt.
-   Der Seniorennachmittag wird auf den 11.10.2025 festgelegt. 

Hier wird angeregt, wie in anderen Orten auch, ein Mittagessen 
statt Abendessen zu planen.

Bei der Vereinbarung „Im Tälche“ wird angeregt, dass in der nächs-
ten OR Sitzung Herr Besse seine Pläne über die Pflege und Anlage 
von neuen Flächen vorstellen soll. Hier werden den neuen Orts-
ratsmitgliedern auch die in der Vergangenheit schon getroffenen 
Absprachen mit der Verwaltung erläutert.
Über den schon angebrachten Briefkasten soll auch in der nächs-
ten OR Sitzung nochmal diskutiert werden. Hier soll ein Schild an-
gebracht werden. Über den Text soll dann entschieden werden.
Der Ortsrat bittet den Bauhof einen Rückschnitt in der Bergstra-
ße – Hecke ausdünnen – vorzunehmen, da sich mittlerweile Wild-
schweine in diesem Bereich angesiedelt haben.

Mitteilungen und Anfragen
Keine Punkte

NIEDERSCHRIFT
A3/04/2024-2029 

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Raumordnung,  
Liegenschaften und Umwelt

über die Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, 
Raumordnung, Liegenschaften und Umwelt am Donnerstag, 
dem 12.12.2024, 17:30 Uhr, im Sitzungssaal, Rathaus Klein-
blittersdorf (Anbau), Rathausstraße 16-18.
Der Vorsitzende, Bürgermeister Rainer Lang, eröffnet um 17.30 
Uhr die Sitzung und stellt fest, dass sie ordnungsgemäß einbe-
rufen und bekannt gemacht ist. Der Ausschuss für Gemeindeent-
wicklung, Raumordnung, Liegenschaften und Umwelt besteht 
aus 11 Mitgliedern. Es sind 11 Mitglieder anwesend. Somit ist Be-
schlussfähigkeit gemäß § 44 KSVG gegeben. 
Vor Eintritt in die Tagesordnung beschließt der Ausschuss ein-
stimmig den Tagesordnungspunkt 17 „Neubau Nachmittagsbe-
treuung Grundschule Rilchingen-Hanweiler – Auftragsvergabe 
Elektroarbeiten“ von der Tagesordnung abzusetzen.

TAGESORDNUNG:
a) öffentlicher Teil:
1.  Herstellung des Einvernehmens nach § 36 BauGB Bauvorha-

ben: Keltenstraße 13, Ortsteil Kleinblittersdorf
2.  Herstellung des Einvernehmens nach § 36 BauGB Bauvorha-

ben: In der Wechinger Dell 6, Ortsteil Sitterswald
3.  Herstellung des Einvernehmens nach § 36 BauGB Bauvorha-

ben: Im Bruch 4, Ortsteil Auersmacher
4.  Vorgezogene Rodungsarbeiten im Hochwasserrückhaltebe-

cken in Bliesransbach „Im Bungert“ (Information)

 Mitteilungen und Anfragen

ZUR TAGESORDNUNG:
a) öffentlicher Teil:
Zu Punkt 1:  Herstellung des Einvernehmens nach § 36 BauGB 

Bauvorhaben: Keltenstraße 13, Ortsteil Kleinblit-
tersdorf

Der Ortsrat Kleinblittersdorf empfiehlt dem Ausschuss für Ge-
meindeentwicklung, Raumordnung, Liegenschaften und Umwelt 



Kleinblittersdorfer Nachrichten · KW 05/2025 · 31.01.2025 · Seite 6

mehrheitlich folgenden Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Raumordnung, Liegen-
schaften und Umwelt beschließt mehrheitlich zu dem Vorhaben:
Vorhaben: Errichtung einer Einfriedung
Straße: Keltenstraße 13
Ortsteil: Kleinblittersdorf
dem Befreiungsantrag hinsichtlich Überschreitung der Einfrie-
dungshöhe der Örtlichen Bauvorschriften des Bebauungsplanes 
„Zwischen Saarbrücker und Wintringerstraße“ zuzustimmen und 
das Einvernehmen gemäß § 36 BauGB herzustellen.

Ja 6 Nein 2 Enthaltung 3 Befangen 0

Zu Punkt 2:  Herstellung des Einvernehmens nach § 36 BauGB 
Bauvorhaben: In der Wechinger Dell 6, Ortsteil 
Sitterswald

Der Ortsrat Sitterswald empfiehlt dem Ausschuss für Gemeinde-
entwicklung, Raumordnung, Liegenschaften und Umwelt ein-
stimmig folgenden Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Raumordnung, Liegen-
schaften und Umwelt beschließt einstimmig zu dem Vorhaben:
Vorhaben:  Erweiterung des Wohnhauses durch Anbau eines 

rückwärtigen Balkons
Straße: In der Wechinger Dell 6
Ortsteil: Sitterswald
dem Befreiungsantrag zuzustimmen und das Einvernehmen ge-
mäß § 36 BauGB herzustellen.

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Zu Punkt 3:  Herstellung des Einvernehmens nach § 36 BauGB 
Bauvorhaben: Im Bruch 4, Ortsteil Auersmacher

Der Ortsrat Auersmacher empfiehlt dem Ausschuss für Gemein-
deentwicklung, Raumordnung, Liegenschaften und Umwelt ein-
stimmig folgenden Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Raumordnung, Liegen-
schaften und Umwelt beschließt einstimmig zu dem Vorhaben:
Vorhaben:  Erweiterung des Wohnhauses durch Anbau einer 

Terrassenüberdachung
Straße: Im Bruch 4
Ortsteil: Auersmacher
dem Befreiungsantrag bezüglich der Überschreitung des Bau-
fensters des Bebauungsplanes „Bliesgersweiler Mühle“ zuzustim-
men und das Einvernehmen gemäß § 36 BauGB herzustellen.

Ja 11 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0

Zu Punkt 4:  Vorgezogene Rodungsarbeiten im Hochwasser-
rückhaltebecken in Bliesransbach „Im Bungert“ 
(Information)

Der Leiter des Fachbereiches 3 Thomas Broßius informiert die an-
wesenden Ausschussmitglieder über eine kürzlich eingetroffene 
Nachricht des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz. Dar-
in wurde der Gemeindeverwaltung mitgeteilt, dass keine vorge-
zogenen Rodungsarbeiten möglich sind. Vielmehr soll zunächst 
eine Erfassung der vorhandenen Lebewesen und Pflanzen in Be-
reich des Regenrückhaltebeckens über einen längeren Zeitraum 
erfolgen. Anschließend sollen zum Ausgleich der Rodung Ersatz-
maßnahmen erfolgen. Auf Grund dessen, dass keine vorgezoge-
nen Rodungsarbeiten durchgeführt werden können, kann auch 
keine Beschlussfassung durch den Ausschuss erfolgen.

Mitteilungen und Anfragen
Es gibt keine Wortmeldungen zu Mitteilungen und Anfragen im 
öffentlichen Teil.

INFORMATIONEN ZUR BUNDESTAGSWAHL

Informationen der Gemeinde Kleinblittersdorf 
zur Bundestagswahl am 23. Februar 2023

Hier: Neue Wahllokale in der Gemeinde Kleinblittersdorf
Die Gemeinde Kleinblittersdorf hat ihre Wahllokale innerhalb der 

einzelnen Ortsteile von insgesamt 15 auf 10 reduziert und auf-
grund von stattfindenden Karnevalsveranstaltungen auch teil-
weise in andere Räumlichkeiten verlegt. 
Bitte beachten Sie deshalb die neue Wahllokaleinteilung in den 
einzelnen Ortsteilen der Gemeinde Kleinblittersdorf. 

Ortsteil Auersmacher
Stimmbezirk 1100
Pfarrheim Auersmacher,  St.-Barbara-Straße 4
Stimmbezirk 1200
Schulturnhalle Auersmacher, Auf dem Bies 29a 

Ortsteil Bliesransbach
Stimmbezirk 2100
Im Dom, Eschringer Straße 9
Stimmbezirk 2200
Schulturnhalle,  Römerstraße 30

Ortsteil Kleinblittersdorf
Stimmbezirk 3100
Pfarrheim Kleinblittersdorf,  Friedhofstraße 10 
Stimmbezirk 3200
Rathaus Sitzungssaal, Rathausstraße 16-18
Stimmbezirk 3300
Mensa der Gemeinschaftsschule
Schulzentrum Kleinblittersdorf, Wintringer Straße 78 

Ortsteil Rilchingen-Hanweiler
Stimmbezirk 4100
Alten- und Pflegeheim St. Vinzenz Peter-Friedhofenstraße 1
Stimmbezirk 4200
Pfarrheim Rilchingen-Hanweiler, Bahnhofstraße 3

Ortsteil Sitterswald
Stimmbezirk 5100
Mehrzweckhalle Sitterswald,  Nauwieserstraße 1

ENDE DES AMTLICHEN TEILS

DIE VERWALTUNG INFORMIERT

 
 
 Wilhelmine Diener,
 wohnhaft in Rilchingen-Hanweiler
 zu ihrem 90. Geburtstag am 05.02.2025. 

 Ingrid Haupenthal,
 wohnhaft in Bliesransbach
 zu ihrem 85. Geburtstag am 06.02.2025.

 Viele Grüße
 Rainer Lang, Bürgermeister
 Stephan Weimerich, Ortsvorsteher
 Jürgen Winges, Ortsvorsteher

Ihre Gemeindeverwaltung ist für Sie da!
Allgemeine Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung:

Montag/Dienstag:  
08:30 – 12:00 und 13:30 – 15:30 Uhr 
Mittwoch:  
08:30 – 12:00 und 13:30 – 17:30 Uhr
Donnerstag/Freitag:  
08:30 – 12:00 und 13:30 – 15:30 Uhr
Öffnungszeiten Standesamt:
Montag/Dienstag:  08:30 – 12:00 Uhr
Mittwoch:   13:30 – 17:30 Uhr
Donnerstag/Freitag:  08:30 – 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Bürgeramt*: 
Montag:   08:30 – 12:00 und 13:30 – 15:30 Uhr 
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Dienstag:  geschlossen
Mittwoch:  08:30 – 12:00 und 13:30 – 17:30 Uhr
Donnerstag :  13:30 – 15:30 Uhr
Freitag:   08:30 – 12:00 und 13:30 – 15:30 Uhr
Am letzten Freitag im Monat schließt die gesamte Verwal-
tung um 12:00 Uhr.

*  Bitte beachten Sie, dass für Ihren Besuch beim Bürgeramt 
eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich ist!

Setzen Sie sich bitte für eine Terminvereinbarung mit den Mit-
arbeiterinnen des Bürgeramtes unter den Telefonnummern 
06805/2008-506, -507 bzw. -508 in Verbindung.
Foto: Gemeinde Kleinblittersdorf

Terminanfrage über www.kleinblittersdorf.de/buchen
Sie haben die Möglichkeit, schnell und unkompliziert über un-
sere neue Homepage einen Termin für Ihr Anliegen anzufragen. 
Dies ist u. a. für die Beantragung von Ausweisdokumenten, Um-
meldungen, Beglaubigungen und anderen Dienstleistungen des 
Bürger-, Gewerbe- oder Standesamtes möglich. Für alle online 
nicht aufgeführten Dienstleistungen muss wie bisher unter der 
Telefonnummer 06805/2008-0 ein Termin vereinbart werden. 

Baugrundstück in Rilchingen-Hanweiler
zu verkaufen

Die Gemeinde Kleinblittersdorf beabsichtigt die  
Veräußerung eines Baugrundstücks „Am Holzplatz“  

im Ortsteil Rilchingen-Hanweiler:

Foto: Landesamt für Vermessung
Das Mindestgebot wird für das Baugrundstück 82 mit ca. 450 m2 
auf 90,00 Euro/m2 festgelegt.
Das Grundstück liegt im rechtskräftigen Bebauungsplan „Umfeld 
Bahnhof Ost“.
Zeichnerische und textliche Festsetzungen des Bebauungsplanes 
sind unter www.geoportal.saarland.de einsehbar.
Sämtliche Nebenkosten, wie Vermesser, Notar- und Grundbuch-
kosten, Steuern, usw., gehen zu Lasten des Erwerbers. Bestandteil 
der Angebote und des Kaufvertrages ist u. a. eine Eigennutzungs- 
und Veräußerungsbeschränkung sowie eine Bebauungsverpflich-
tung innerhalb von 4 Jahren ab Kaufvertragsdatum.
Andernfalls steht der Gemeinde ein Rückerwerbsrecht zu.
Zur Förderung von Familien mit Kindern wird ein fiktiver Bonus in 
Höhe von 5.000 Euro je Kind, maximal 20.000 Euro, angerechnet. 
Kinder zählen dem Haushalt zugehörig, wenn diese im Haushalt 
des Erwerbers leben, sich in Schul- oder Berufsausbildung befin-
den und unverheiratet sind. Hierüber ist ein Nachweis über den 
Kindergeldbezug vorzulegen.
Die endgültige Vergabe des Baugrundstücks erfolgt durch geson-
derte Beschlussfassung der gemeindlichen Gremien. Das Ange-
bot ist freibleibend unter Vorbehalt. Die Gemeinde behält sich 
vor, von einem Verkauf des Grundstücks abzusehen, zu Nachge-
boten aufzufordern oder das Grundstück erneut anzubieten.
Ein Rechtsanspruch auf den Verkauf des Bauplatzes wird aus-
drücklich ausgeschlossen.
Schriftliche Bewerbungen/Angebote sind in verschlossenem 
Briefumschlag mit der Aufschrift
„Kaufangebot Baugrundstück Am Holzplatz - nicht öffnen“
an die Gemeinde Kleinblittersdorf, Rathausstraße 16-18, 66271 

Kleinblittersdorf, zu richten.
Bewerbungsunterlagen sind auf der Homepage der Gemein-
de Kleinblittersdorf abrufbar.
Abgabeschluss und Öffnung der Angebote ist am 19. März  
2025 um 11 :00 Uhr.
Auskünfte erteilen:
• bezüglich der Veräußerung:
 Herr Martin Hector
 Telefon: 06805/2008-401
• bezüglich der Bauvorschriften:
 Herr Klaus Dincher
 Telefon: 06805/2008-708

Entsorgung der Weihnachtsbäume
An den nachfolgend aufgeführten 
Sammelstellen können die Bürge-
rinnen und Bürger der Gemeinde 
Kleinblittersdorf ihre Weihnachts-
bäume entsorgen:
• Auersmacher
   Parkplatz am Rasensportplatz
• Bliesransbach
    Parkplatz gegenüber des Friedho-

fes
• Kleinblittersdorf
    An den Wertstoffcontainern ober-

halb des Park- und Rideplatzes 
(Mühlenplatz) 

• Rilchingen-Hanweiler
   Parkplatz neben Feuerwehrgerätehaus
• Sitterswald
   Parkplatz hinter der Mehrzweckhalle 
Achten Sie bitte darauf, dass jeglicher Christbaumschmuck gänz-
lich von den Bäumen entfernt wurde. Die Sammelstellen sind ein-
gerichtet bis Freitag, 31. Januar 2025. Nach diesem Termin dür-
fen keine Bäume mehr an den Sammelstellen abgelagert werden!
In diesem Zusammenhang möchten wir noch auf die Aktion un-
serer Gemeindejugendwehr hinweisen. Weitere Infos unter Weih-
nachtsbaumabholung-Feuerwehr Kleinblittersdorf (feuerwehr-
kleinblittersdorf.de) 
Foto: freepik.com 

Rainer Lang
Bürgermeister

Öffentliche WLAN-Hotspots
in der Gemeinde Kleinblittersdorf

An folgenden Standorten in unserer Gemeinde können 
Sie kostenloses WLAN nutzen. 

Ortsteil Auersmacher
Ruppertshofsaal  WLAN Kleinblittersdorf
Rasenplatz Auersmacher WLAN Kleinblittersdorf

Ortsteil Bliesransbach
Turnhalle  WLAN Kleinblittersdorf 

Ortsteil Kleinblittersdorf
Rathaus   WiFi4eu
Freibad   WiFi4eu
Anschlussstelle Saarbahn WiFi4eu
Spiel- und Sporthalle WLAN Kleinblittersdorf

Ortsteil Rilchingen-Hanweiler
Mehrzweckhalle   WLAN Kleinblittersdorf
Mehrzweckraum  WLAN Kleinblittersdorf
Sportplatz  WLAN Kleinblittersdorf

Ortsteil Sitterswald
Mehrzweckhalle  WLAN Kleinblittersdorf

Es ist kein Passwort notwendig. Einfach das entsprechende WLAN 
(WLAN Kleinblittersdorf oder WiFi4eu) auswählen, die AGB bestä-
tigen und schon kann es losgehen.
Grafik: freepik.com
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Fragen und Antworten zur  
neuen Grundsteuer ab 2025

Warum wird die Grundsteuer reformiert?
Mit Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 wur-
de die bisherige Rechtslage zur Berechnung der Grundsteuer 
mit dem Grundgesetz für unvereinbar erklärt und gleichzeitig 
eine Besteuerung anhand aktuellerer Werte ab dem Jahr 2025 
verpflichtend vorgeschrieben. Die im Anschluss vom Bund be-
schlossenen Reformgesetze gelten weitgehend auch im Saarland 
außer bei den sogenannten Steuermesszahlen. Hier sieht das 
Saarland eine Differenzierung nach Grundstücksarten vor. Der 
saarländische Gesetzgeber will hierdurch den wohnlich genutz-
ten Grundbesitz fördern und die infolge der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichtes eintretende Mehrbelastung wohn-
lich genutzter Immobilien zumindest mildern. 
Was geschieht mit den Einnahmen aus der Grundsteuer?
Die Einnahmen aus der Grundsteuer bleiben vollständig vor Ort 
und können von den Städten und Gemeinden flexibel eingesetzt 
werden. Mit der Grundsteuer werden Schulen, Kitas, Straßen und 
Spielplätze gebaut oder örtliche Kultur- und Sportangebote finan-
ziert. Jeder Euro wird sozusagen direkt vor der Haustür ausgege-
ben. Das, was die Städte und Gemeinden lebenswert macht, könn-
te ohne die Grundsteuer nicht finanziert werden. Die Grundsteuer 
wird für die örtliche Gemeinschaft gezahlt, allein diese profitiert 
von ihr. Gerade die finanzschwachen saarländischen Städte und 
Gemeinden benötigen die Einnahmen aus der Grundsteuer drin-
gend zur Erfüllung ihrer Aufgaben für alle Bürgerinnen und Bürger.
Wie lief die Reform ab?
Die Finanzämter hatten im Saarland im Zuge der Reform rund 
über 550.000 neue Grundsteuerwerte zu ermitteln und zu be-
scheiden. Dieser Prozess ist mittlerweile fast abgeschlossen, mehr 
als 90 % der Grundstücke sind neu beschieden. Für diejenigen 
Grundstücke, für die die Grundstückseigentümer keine Steuer-
erklärungen abgegeben haben, wurden die Grundstückwerte 
durch die Finanzverwaltung geschätzt.
Aus diesen Werten und den landesspezifischen Steuermesszahlen 

werden die Grundsteuermessbeträge im Rahmen der Grundsteu-
ermessbescheide errechnet. Grundsteuerwert- und Grundsteu-
ermessbescheide werden vom jeweils zuständigen Finanzamt 
erlassen. Der im Messbescheid ausgewiesene Messbetrag ist für 
die Ermittlung der Grundsteuer für die Gemeinden verbindlich 
(Grundlagenbescheid). Sie wenden in einem letzten Schritt auf 
den Grundsteuermessbetrag ihre Hebesätze an, um die endgül-
tige Grundsteuer zu berechnen. Die Hebesätze gelten jeweils für 
alle Steuerzahler einer Kommune einheitlich und werden für die 
neue Grundsteuer ab 2025 neu festgelegt. 

Grundsteuerwertbescheid und Grundsteuermessbescheid 
des Finanzamtes:

Grundsteuerwert x Steuermesszahl = Grundsteuermessbetrag
Grundsteuerbescheid der Kommune:

Grundsteuermessbetrag x Hebesatz = zu zahlende Grundsteuer
Es gibt – wie bisher – vor Ort zunächst zwei Hebesätze: einen für 
die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) und einen für die 
Grundsteuer B (Wohnen und Gewerbe). Optional könnten die 
Kommunen ab dem Jahre 2025 noch einen dritten Hebesatz für 
unbebaute baureife Grundstücke beschließen (Grundsteuer C), 
die Entscheidung hierüber liegt bei den jeweiligen Gemeinde- 
oder Stadträten. 
Die Hebesätze gelten jeweils für alle Steuerzahler einer Kommu-
ne einheitlich. Die Gemeinde- und Stadträte der saarländischen 
Kommunen haben die neuen Hebesätze in ihren Sitzungen vor 
Versand der Grundsteuerbescheide festgesetzt. 
Wie erfolgte die Anpassung der Hebesätze?
Weil sich mit der Reform sämtliche Grundsteuerwerte verän-
dern, mussten alle Gemeinden die Höhe ihrer Hebesätze prüfen 
und ggf. rechnerisch anpassen. Diese Anpassungen fallen von 
Kommune zu Kommune unterschiedlich aus. Bei einigen sinken 
die Hebesätze, bei anderen steigen sie. Hintergrund hierfür sind 
strukturelle Unterschiede zwischen den Kommunen beim Alter 
der Gebäude insgesamt und der Nutzung der Bausubstanz.
Das saarländische Finanzministerium hatte im Sommer 2024 
in einem Schreiben die Kommunen über die künftige Höhe der 
Gesamtsumme der Grundsteuermessbescheide in der jeweiligen 
Gemeinde in einer Spannbreite informiert. Diese Zahlen konnten 
die Städte und Gemeinden als Grundlage für die Ermittlung der 
Hebesätze heranziehen. Genauso legitim war die Festlegung der 
Hebesatze mittels eigener Berechnungen der Kommunen auf der 
Basis der zu einem bestimmten Stichtag vorliegenden Grund-
stücksbewertungen des Finanzamtes. 
Ziel der Neufestlegung der Hebesätze ist es, das Grundsteuer-
aufkommen bzw. Höhe der Einnahmen der Kommunen aus der 
Grundsteuer zumindest auf demselben Niveau zu halten wie vor 
der Reform.
Was heißt das für die Höhe der von den Steuerpflichtigen zu 
zahlenden Grundsteuer?
Die Höhe der zu zahlenden Grundsteuer richtet sich nach der Wer-
tentwicklung auf der Grundlage des neuen Rechts. Ob der ein-
zelne Grundbesitz hierbei (also ab 2025) als besonders „wertvoll“, 
weniger „wertvoll“ oder eher „durchschnittlich“ einzustufen ist, 
darüber entscheidet das neue Grundsteuerrecht des Bundes. Die 
Verschiebung der Wertverhältnisse ergibt sich unter anderem aus 
einer unterschiedlichen Entwicklung von einzelnen Grund-stücks-
lagen in den Kommunen. Das Grundsteuerrecht des Bundes ist im 
Grundsteuer-Messbescheid des Finanzamts abgebildet. Das hier-
bei angewandte Verfahren stellt eine sehr vereinfachte Wertermitt-
lung dar. Gleichwohl werden die tatsächlichen Wertverhältnisse 
abgebildet und so eine am Wert des Grundbesitzes ausgerichtete 
gerechtere Verteilung der Steuerbelastung sichergestellt. 
Die Gemeinden haben auf diese Wertfeststellung keinen Einfluss. 
Mit den Hebesätzen werden alle neuen Werte nur noch gleichmä-
ßig hochgerechnet. Das Verhältnis der neuen Werte untereinan-
der, das sich aus dem reformierten Bundesrecht ergibt, wird durch 
diese Hochrechnung nicht mehr verändert. 
Ob dann im Einzelfall ab 2025 mehr Grundsteuer als zuvor be-
zahlt werden muss, hängt nach dem neuen Grundsteuerrecht des 
Bundes in erster Linie von der Wertentwicklung des betreffenden 
Grundbesitzes im Vergleich zum übrigen Grundbesitz innerhalb 
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der Gemeinde ab. Bei der Bewertung spielen verschiedene Fak-
toren eine Rolle wie z.B. Lage des Grundstückes, Alter des Gebäu-
des, Umfang von möglichen Modernisierungsmaßnahmen oder 
die Höhe der Mietniveaustufe in der betreffenden Gemeinde. 
Mit der Grundsteuerreform sollte die Erhebung der Grundsteuer 
auf eine neue verfassungskonforme Grundlage gestellt werde. 
Ziel war es dabei nicht in der Gesamtbetrachtung die Einnahmen 
der Kommunen zu erhöhen. 
Was bedeutet Aufkommensneutralität?
Der Begriff wird oft missverstanden. Er bedeutet nur, dass die 
Gemeinde nach Umsetzung der Reform (das heißt ab dem Jahr 
2025) ihr Grundsteueraufkommen insgesamt stabil halten kann 
– also im Jahr 2025 ähnlich viel an Grundsteuer einnimmt wie 
in den Jahren vor der Reform. Die Reform als solche ist also kein 
Grund dafür, dass sich das Aufkommen verändert.
Zudem heißt Aufkommensneutralität nicht, dass die jeweilige 
persönliche Steuerbelastung für ein Grundstück unverändert 
bleibt. Es ist gerade eine Folge der Reform, dass, orientiert an den 
aktuellen Wertverhältnissen, im Einzelfall eine Mehr- oder Min-
derbelastung eintritt. 
Denn die Neubewertung orientiert sich nicht mehr an den Ver-
hältnissen des Jahres 1964, sondern an aktuellen Faktoren. So bil-
den die neuen Grundsteuerwerte beispielweise die tatsächlichen 
Werte von neuen Immobilien realitätsnäher ab. Dies ist im Prinzip 
auch dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes geschuldet, 
wonach das alte Recht im Laufe der Zeit zu gravierenden und 
umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung des 
Grundvermögens geführt hat. Für die eigentlich interessante Fra-
ge „Warum muss ich ab 2025 mehr oder weniger Grundsteuer be-
zahlen?“ kommt es also in erster Linie auf die Frage an, welchen 
Wert das betreffende Grundstück nach dem neuen Recht hat.
Wichtig ist: Obwohl eine Gemeinde aufkommensneutral bleibt, 
also aus der Grundsteuer im Jahr 2025 nicht mehr einnimmt als 
vorher, kann sich die individuelle Höhe der im Einzelfall zu zahlen-
den Grundsteuer ändern.  
Darf das Grundsteueraufkommen in 2025 bzw. in den nächs-
ten Jahren überhaupt erhöht werden?
Dies ist rechtlich in jedem Falle zulässig. Es bleibt jedoch dabei: 
Keine Gemeinde erhöht wegen der Reform das Grundsteuerauf-
kommen!
Allerdings kann es vor Ort in den nächsten Jahren notwendig 
sein, unter anderen Gesichtspunkten (also unabhängig von der 
Reform) die Grundsteuer insgesamt angemessen anzuheben. Die 
Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, ihre Haushalte auszuglei-
chen. Gerade im Saarland haben sich die Kommunen verpflich-
tet, einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs einzuschlagen. 
Gleichzeitig sollen die Städte und Gemeinden aber auch lebens-
wert bleiben und zukunftssicher aufgestellt werden. Hierzu sind 
erhebliche finanzielle Anstrengungen erforderlich. Reichen die 
Finanzmittel hierfür nicht aus, müssen die Kommunen auch an-
gemessene Steuererhöhungen in Erwägung ziehen. Dies kann 
allerdings jederzeit passieren und hat nichts mit der Umsetzung 
der Grundsteuerreform zu tun.
Zu betonen ist, dass keine Stadt oder Gemeinde leichtfertig Steu-
ererhöhungen beschließt. In den Räten, die diese Entscheidung 
zu treffen haben, sitzen Bürgerinnen und Bürger die sich ehren-
amtlich für ihre Gemeinde engagieren und übrigens auch selbst 
Steuerzahler sind. 
Welche Möglichkeiten gibt es bei begründeten Einsprüchen 
gegen die festgesetzte Grundsteuer?
Sollten begründete Einwände gegen die festgesetzte Grundsteu-
er vorliegen, stehen den Steuerpflichtigen folgende Möglichkei-
ten offen:
•  Widerspruch gegen den Grundsteuerbescheid: 
  Innerhalb von 1 Monat nach Bekanntgabe des Grundsteuerbe-

scheids können Sie gegen diesen Bescheid bei der Kommune 
Widerspruch erheben. 

  Ein Widerspruch gegen den Grundsteuerbescheid ist allerdings 
nur bei allgemeinen Fehlern wie z.B. Doppelveranlagungen 
oder bei Zweifeln am zugrundeliegenden Hebesatz sinnvoll. 

•  Einspruch gegen den Grundsteuerwertbescheid und/oder 
den Grundsteuermessbescheid: 

  Dem Grundsteuerbescheid der jeweiligen Kommune liegen der 
Grundsteuerwert- und der Grundsteuermessbescheid zugrun-
de. Korrekturen dieser Bescheide kann nur das zuständige Fi-
nanzamt veranlassen. Innerhalb einer Einspruchsfrist von einem 
Monat nach Bekanntgabe dieser Bescheide können Sie bei dem 
zuständigen Finanzamt Einspruch einlegen. 

  Zu beachten ist, dass auch hier die Einhaltung der Frist zur Ein-
legung eines Einspruchs, da andernfalls der Einspruch als unzu-
lässig verworfen werden muss. 

  Auch nach Ablauf der Frist von 1 Monat kann eine Änderung des 
Grundsteuerwertbescheids und Grundsteuermessbescheids in Be-
tracht kommen: Dies setzt aber voraus, dass sich durch die für not-
wendig erachtete Änderung eine Wertdifferenz von 15.000 Euro im 
Vergleich zum bisher festgestellten Grundsteuerwert ergibt.

  Der Einspruch kann schriftlich oder elektronisch über ELSTER 
erfolgen. Möglich ist zudem, mit dem zuständigen Finanzamt 
einen Termin zu vereinbaren und dort den Einspruch zur Nie-
derschrift einzulegen.

Was ist, wenn bereits Einspruch gegen den Grundsteuerwert-
bescheid/Grundsteuermessbescheid eingelegt wurde?
Wurde bereits gegen den Grundsteuerwertbescheid und/oder 
den Grundsteuermessbescheid Einspruch eingelegt, ist ein zu-
sätzlicher Widerspruch gegen den Grundsteuerbescheid der 
Kommune nicht notwendig. In diesem Fall ist auf Erledigung des 
Einspruchs durch das Finanzamt abzuwarten. Aufgrund des der-
zeitigen Fallaufkommens kommt es bundesweit, so auch im Saar-
land, zu längeren Bearbeitungszeiten. 
Der Einspruch gegen den Grundsteuerwertbescheid und/oder 
den Grundsteuermessbescheid verhindert nicht die Fälligkeit der 
Grundsteuer, es sei denn, es wurde bereits die Aussetzung der 
Vollziehung beantragt und gewährt. 
Was passiert bei Eigentumswechsel?
Bei einer Grundstücksübertragung (z.B. durch Veräußerung oder 
Erbanfall) erfolgt eine sogenannte Zurechnungsfortschreibung 
auf den neuen Eigentümer mit Wirkung zum 1. Januar des Jahres, 
das auf das Jahr des Eigentumsübergangs folgt. 
Da die Finanzämter wegen der Grundsteuerreform hoch belas-
tet sind, ist in einigen Fällen diese Zurechnungsfortschreibung 
noch nicht abgeschlossen. In diesen Fällen wird die Kommune 
den Grundsteuerbescheid an den vorherigen Eigentümer adres-
sieren. Nach erfolgter Fortschreibung wird die Kommune einen 
korrigierten Grundsteuerbescheid erlassen. 
Rückfragen und Rechtsbehelfe
Haben Sie Fragen, können Sie sich an die folgenden Ansprech-
partner wenden:
Fragen zur Bewertung der Grundstücke (Grundsteuerwert):
telefonisch unter Rufnummer Hotline Finanzamt Saarbrücken 
0681 501 6277 (Mo-Do 08:00 – 15:30, Fr 08:00 – 12:00) oder schrift-
lich über ELSTER oder per Post an das jeweilige Finanzamt
Beachten Sie bitte auch die FAQ‘s zur Grundsteuerreform auf der 
Homepage der saarländischen Finanzverwaltung: 
https://www.saarland.de/mfw/DE/portale/steuernundfinanza-
emter/Grundsteuerreform 
Bei Fragen hinsichtlich des Hebesatzes oder der Höhe der Grund-
steuerzahllast: telefonisch unter der Mailbox-Rufnummer 
Gemeinde Kleinblittersdorf 06805 2008 208

Sicherheitsbewusstes Verhalten  
kann vor Einbrüchen schützen

Viele Einbrüche können bereits durch einfache Verhaltensregeln 
verhindert werden.
DIE WICHTIGSTSEN TIPPS IHRER POLIZEI:
•  Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei 

kurzer Abwesenheit.
•  Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbre-

chern leicht zu öffnen.
•  Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umge-

hend den Schließzylinder aus.
•  Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie 
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immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur 
kurzzeitig verlassen.

•  Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals 
draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

•  Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht 
tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf 
den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

•  Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht in-
nen stecken.

•  Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie 
gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Tür-
spion und Sperrbügel (Türspaltsperre).

Einbruchschutz durch Nachbarschaftshilfe
Pflegen Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn – für mehr Lebensqua-
lität und Sicherheit. Denn in einer aufmerksamen Nachbarschaft 
haben Einbrecher kaum eine Chance.
•  Achten Sie bewusst auf gefährdende und verdächtige Situationen.
•  Halten Sie in Mehrfamilienhäusern den Hauseingang auch 

tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie 
den Türöffner drücken.

•  Achten Sie auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrund-
stück und sprechen Sie sie an.

•  Sorgen Sie dafür, dass in Mehrfamilienhäusern Keller- und Bo-
dentüren stets verschlossen sind.

•  Betreuen Sie die Wohnung länger abwesender Nachbarn, in-
dem Sie z.B. den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen be-
wohnten Eindruck zu erwecken.

•  Alarmieren Sie bei Gefahr (Hilferufe, ausgelöste Alarmanlage) und 
in dringenden Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110.

 Foto: Polizeiliche Kriminalprävention
Quelle Artikel: Polizeiliche Kriminalprävention

Das Schwätzje Mobil kommt
Das Schwätzje Mobil ist ein mobiles Informationsangebot für Se-
nioren im Regionalverband Saarbrücken. Es macht in ländlichen 
Regionen halt, welche außerhalb des Einzugsbereichs von Ein-
richtungen liegen. 
Am Schwätzje Mobil  können Sie einfach nur mal ein „Schwätz-
chen“ halten oder z. B. Informationen zu wohnortnahen Bera-
tungs- und Freizeitangeboten, Gesundheitsvorsorge, ehrenamtli-
ches Engagement oder Hilfe zu Online-Themen bekommen.

Das Team des Schwätzje Mobil 
freut sich auf Sie!
Folgende Haltepunkte wird das 
Schwätzje Mobil in den nächsten 
Wochen anfahren:
•  Freitag, 07. Februar 2025, 10:00 bis 

12:00 Uhr: Vor der Kath. Kirche in 
Rilchingen-Hanweiler

•  Freitag, 21. Februar 2025, 10:00 bis 
12:00 Uhr: Markt in Bliesransbach

Wer Fragen zum Schwätzje Mobil 
hat, kann sich gerne unter Tel. (0681) 309060 oder per E-Mail an 
info@schwaetzjemobil.de melden. Weitere Infos finden sich unter 
www.schwaetzjemobil.de
Ein Projekt des Caritasverband Saarbrücken und Umgebung e.V. - 
Gefördert durch den Regionalverband Saarbrücken

Sprechstunden externer Serviceanbieter  
im Rathaus

Sprechstunde der Unteren 
Bauaufsichtsbehörde in Kleinblittersdorf

Am Montag, 3.2.2025, von 14:30 bis 16:00 Uhr findet im 
Rathaus Kleinblittersdorf, Rathausstraße 16-18, eine Sprech-
stunde der Unteren Bauaufsichtsbehörde des Regionalverban-
des Saarbrücken statt, in der bauinteressierte Bürger/innen 
Gelegenheit haben, sich zu informieren. Sollten Sie nähere 
Informationen benötigen, wenden Sie sich an das Bauamt der 
Gemeinde Kleinblittersdorf. Wir bitten jedoch um vorherige 
Terminabsprache unter Tel.: 06805/2008-708.

Beratungsangebot im Kleinblittersdorfer Rathaus
jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat

Der Pflegestützpunkt im Regionalverband Ost bietet jeden 1. und 
3. Mittwoch im Monat von 14:00 bis 17:30 Uhr eine Außensprech-
stunde im Rathaus Kleinblittersdorf, Rathausstraße 16-18, Zimmer 
0.12 (Erdgeschoss, barrierefreier Zugang) an. Bitte vereinbaren 
Sie unbedingt zuvor mit dem Pflegestützpunkt einen Termin. 
Sie erreichen Ihre Ansprechpartnerin Frau Anne Schemenauer unter
- der Telefonnummer 06897/8412218 oder auch
- per Mail an a.schemenauer@psp-saar.net
Nach telefonischer Vereinbarung ist weiterhin auch eine Bera-
tung zu Hause möglich. Das Beratungsangebot richtet sich nur 
an gesetzlich Versicherte und ist kostenlos! Weitere Infos unter 
www.psp-saar.net
Pflegestützpunkt im Regionalverband Saarbrücken-Ost, 
Gutenbergstraße 1, 66280 Sulzbach, Tel. 06897/9246 798
Hinweis: Privat Versicherte wenden sich bitte an die compass  
private pflegeberatung GmbH über die kostenfreie Service-
nummer 0800 101 88 00.

Das Saarland lebt gesund –  
Gesund in Kleinblittersdorf

Bereits im November 2013 ist die Gemeinde 
Kleinblittersdorf der Präventionskampagne 
„Das Saarland lebt gesund“ beigetreten.  Ziel der 
Kampagne ist es, das Gesundheitsbewusstsein 
der saarländischen Bevölkerung zu verbessern. 
Mit pfiffigen Ideen, Projekten und Informations-
veranstaltungen werden Prävention und Ge-

sundheitsförderung in allen Lebensbereichen zum Thema gemacht.
In Kooperation mit dem Verein für Prävention und Gesundheit im 
Saarland (PuGiS e.V.) werden an dieser Stelle in loser Reihenfolge 
Tipps u. a. im Bereich Bewegung, Ernährung, Suchtprävention und 
seelische Gesundheit vorgestellt. Auf www.pugis.de werden außer-
dem interessante Online-Vorträge und Web-Seminare angeboten.
Thema heute: Zuckerkonsum 

Zucker ist ein fester Bestandteil un-
serer modernen Ernährung, oft ver-
steckt in Produkten, die wir gar 
nicht mit Süße in Verbindung brin-
gen. Zu viel Zucker kann jedoch 
ernsthafte Auswirkungen auf die 
Gesundheit haben – darunter Über-
gewicht, Karies, Diabetes mellitus 

Typ 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es lohnt sich daher, den 
Zuckerkonsum zu reduzieren. Hier erfahren Sie, warum und wie 
Sie Zuckerfallen entkommen können.
Warum weniger Zucker?
Der übermäßige Konsum von Zucker belastet den Körper auf ver-
schiedene Weise:
•  Gewichtszunahme: Zucker liefert leere Kalorien, die schnell in 

Fettreserven umgewandelt werden. Dies fördert die Entstehung 
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von Übergewicht.
•  Energietiefs: Zucker lässt den Blutzuckerspiegel rasch anstei-

gen. Nach einem schnellen Anstieg des Blutzuckerspiegels folgt 
oft ein ebenso schneller Abfall, was zu Müdigkeit und Heißhun-
ger führt.

•  Langfristige Gesundheitsrisiken: Hoher Zuckerkonsum wird 
mit ernsten Er-krankungen wie Diabetes mellitus Typ 2, Fettleber 
und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht.

•  Zahngesundheit: Zucker fördert das Wachstum von Bakterien, 
die Karies verursachen und den Zahnschmelz angreifen.

Zusätzlich kann Zucker auch das Risiko für chronische Entzündun-
gen im Körper erhöhen, die wiederum die Grundlage für viele Er-
krankungen bilden können.
Mythen und Fakten
Rund um Zucker ranken sich viele Mythen. Hier einige Klarstel-
lungen:
•  Brauner Zucker ist gesünder als weißer Zucker: Falsch! Der 

minimal höhere Mineralstoffgehalt im braunen Zucker hat kei-
nen relevanten gesundheitlichen Nutzen.

•  Honig ist eine kalorienfreie Alternative: Falsch! Honig enthält 
zwar Antioxidantien, besteht jedoch zu etwa 80 % aus Zucker 
und sollte ebenfalls in Maßen genossen werden.

•  Zucker aus Obst ist anders zu bewerten: Richtig! Fruchtzucker 
aus Obst ist in Kombination mit Ballaststoffen, Vitaminen und 
Wasser gesünder als raffinierter Zucker.

Wie Zuckerfallen vermeiden?
Viele verarbeitete Lebensmittel enthalten versteckten Zucker – 
oft dort, wo Sie ihn nicht erwarten. Hier einige Tipps, um diesen 
Fallen zu entkommen:
1.  Etiketten lesen: Zucker versteckt sich oft hinter Begriffen wie 

Glukose, Saccharose, Maltose, Sirup oder Dextrose. Achten Sie 
besonders auf die Zutatenliste und die Angabe der „Zuckerar-
ten“ in den Nährwerten.

2.  Selber kochen: Fertigprodukte und Fast Food sind häufig Zu-
ckerbomben. Wenn Sie frisch kochen, behalten Sie die Kontrol-
le über den Zuckergehalt.

3.  Getränke im Fokus: Softdrinks, Fruchtsäfte und Eistees enthal-
ten oft große Mengen Zucker. Greifen Sie stattdessen zu Was-
ser, ungesüßtem Tee oder mit Früchten aromatisiertem Wasser.

4.  „Gesunde“ Snacks prüfen: Müsliriegel, Joghurt und Cerealien 
klingen gesund, sind aber oft stark gesüßt. Probieren Sie unge-
süßte Alternativen oder stellen Sie Snacks wie Nüsse und Obst 
selbst zusammen.

5.  Maßvoll genießen: Es geht nicht darum, Zucker komplett zu 
vermeiden, sondern ihn bewusst zu konsumieren. Gönnen Sie 
sich Süßes in kleinen Mengen und bevorzugen Sie natürliche 
Süßungsmittel wie Obst.

6.  Langfristige Gewohnheiten ändern: Wenn Sie regelmäßig 
Zucker reduzieren, gewöhnt sich Ihr Geschmackssinn daran, 
und Sie empfinden weniger süße Speisen als angenehmer.

Vorteile einer zuckerarmen Ernährung
Eine zuckerarme Ernährung hat viele Vorteile:
•  Stabilerer Blutzuckerspiegel: Dadurch werden Energieschwan-

kungen und Heißhungerattacken reduziert.
•  Bessere Gewichtskontrolle: Weniger Zucker bedeutet oft auch 

weniger Kalorien.
•  Verbesserte Konzentration und Stimmung: Ein konstanter 

Blutzuckerspiegel kann die geistige Leistungsfähigkeit und die 
Laune verbessern.

•  Schönere Haut: Zucker kann Entzündungen fördern, die sich in 
Form von Hautunreinheiten zeigen. Eine Reduktion des Zucker-
konsums kann die Haut klarer und gesünder wirken lassen.

Zuckerzusätze wie Xylit oder Süßstoffe können als kalorienärmere 
Alternativen genutzt werden, da sie den Blutzuckerspiegel weni-
ger stark beeinflussen, stehen jedoch in der Kritik, da übermäßi-
ger Konsum Nebenwirkungen wie Verdauungsbeschwerden, eine 
mögliche Beeinträchtigung der Darmflora oder eine Veränderung 
der natürlichen Süßeempfindung hervorrufen kann.
Fazit: Zucker ist nicht per se schlecht, solange er in Maßen ge-
nossen wird. Der bewusste Umgang mit Zucker und die Auswahl 
gesunder Alternativen helfen, die Gesundheit langfristig zu för-

dern. Schon kleine Schritte im Alltag – wie weniger Zucker im 
Kaffee oder der Verzicht auf Softdrinks – können einen großen 
Unterschied machen. Bleiben Sie achtsam, lesen Sie Etiketten und 
genießen Sie bewusst. Ihr Körper wird es Ihnen danken!
Foto: https://depositphotos.com/de/photos/zucker.html?filter=all&qview 
=74119291

Weitere Informationen finden Sie unter www.pugis.de 
oder www.das-saarland-lebt-gesund.de oder scannen 
Sie den nebenstehenden QR-Code.

pugis_ev   Das Saarland lebt gesund

ABC SCHULE

Spielzeugbasar  
in der Grundschule Kleinblittersdorf

Am Dienstag, den 14.01.25, haben wir Schülerinnen und Schüler 
einen Spielzeugbasar veranstaltet. Dazu haben die Kinder von zu-
hause Spielsachen mitgebracht. Diese haben wir in der Schule in 
einem Basar weiterverkauft und so 232€ eingenommen. Das Geld 
und die zusätzlich eingesammelten Lebensmittel von zuhause 
werden wir an die Saarbrücker Tafel spenden.
Milan (Schulsprecher): „Ich finde es toll, dass jedes Kind etwas be-
kommen hat.“
Elias (Klassensprecher): „Es ist sehr schön, dass so viel Geld ge-
spendet wurde und ich hoffe, dass sehr viele Menschen davon 
satt werden.“
Mobin (Schulsprecher): „Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, bei 
dem Spielzeugbasar mitzuhelfen. Verkaufen war für uns eine 
neue Erfahrung und wir sind sehr dankbar dafür.“
Nele (Klassensprecherin): „Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder 
so schön wird.“
Milan (3.1), Nele (3.2), Elias (3.2) und Mobin (4.1) aus der Grund-
schule Kleinblittersdorf  

FEUERWEHRNACHRICHTEN

Jugendfeuerwehr Rilchingen Hanweiler
Tannenbaumaktion – Ein voller Erfolg

Die Jugendfeuerwehr  Rilchingen-Hanweiler bot den Bürgern von 
Rilchingen-Hanweiler wie in jedem Jahr einen besonderen Service 
an. Wer wollte konnte seinen ausgedienten Weihnachtsbaum von 
der Jugendfeuerwehr zuhause abholen lassen.
 Am Morgen des 4.  und des 11. Januar traten die Jugendliche an, 
um die Christbäume abzuholen und zum Sammelplatz zu brin-
gen.  Das Angebot wurde von zahlreichen Bürgern angenommen.
Den halben Tag über wurden Tannenbäume in allen erdenklichen 
Zuständen, von total abgenadelt  bis hin zum saftig grünen top 
Exemplar bei kaltem Wetter eingesammelt.

Foto: Matthias Kehl
Die Jugendfeuerwehr bedankt sich für die eingegangenen Spenden.
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Ein besonderes Dankeschön gilt der Schlosserei Dabrock sowie 
der Dachdeckerei Frank, die uns Ihre Firmenfahrzeuge zum Ein-
sammeln der Bäume zur Verfügung gestellt hatten.
Ihre Jugendfeuerwehr Rilchingen-Hanweiler

Tannenbaumaktion der  
Jugendfeuerwehr Kleinblittersdorf

Foto: Sascha Macke 
Am 18.01.2025 fand die diesjährige Tannenbaumabholaktion 
unserer Jugendfeuerwehr statt. Hierzu trafen sich 11 Jugend-
feuerwehrangehörige mit einigen Helfern der aktiven Wehr. Wir 
konnten an diesem Vormittag über 100 Tannenbäume abholen, 
die anschließend bei der Grüngutsammelstelle entsorgt wurden. 
Die Jugendfeuerwehr bedankt sich herzlich bei allen Spendern! 
Außerdem möchten wir uns bei den Firmen Enrotec und AMServ 
West für das zur Verfügung stellen der Fahrzeuge bedanken.
Ihre Jugendfeuerwehr Kleinblittersdorf

Weitere Informationen rund um Ihre Freiwil-
lige Feuerwehr Kleinblittersdorf finden Sie 
auf Facebook und auf unserer neuen Inter-
netseite unter
https://feuerwehr-kleinblittersdorf.de/ .
Diese Seite ist auch für Smartphones einge-
richtet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

MITTEILUNGEN AUS DER GEMEINDE

CDU lädt ein zum informativen Vortrag
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am 23.02.2025 sind Bun-
destagswahlen. Sie haben zwei Stimmen. Die erste Stimme ist für 
die Kandidatin oder den Kandidaten ihres Wahlkreises. Die zweite 
Stimme ist für die Partei.
Wir, die CDU in Kleinblittersdorf, möchten Ihnen unsere Kandida-
tin für den Wahlkreis 296 Yvonne Brück am 02.02.2025, 17.00 Uhr 
im Gasthaus Zur Schwemm in Auersmacher vorstellen.
Kommen Sie und lernen Sie Yvonne Brück kennen, stellen Sie ihre 
Fragen und machen Sie sich ein Bild, wie Yvonne Brück unsere An-
liegen in Berlin vertreten möchte.
Franziska Fiack, Referentin für Sicherheitspolitik bei der Bundes-
wehr, wird zu Beginn einen kurzen Einblick über die weltweite  Si-
cherheitslage und über die aktuelle Situation in der Ukraine geben.
Ihre CDU im Gemeindeverband
Da für Euch. Da für die Gemeinde Kleinblittersdorf. Da für Deutsch-
land.

SPD Obere Saar
Am 03. Februar 2025, um 11:00 Uhr, kommt unsere Bundestags-
abgeordnete Josephine Ortleb nach Kleinblittersdorf, Alte Schul-
straße (Parkplatz an der Postfiliale) zu einem persönlichen Ken-
nenlernen. 
Sie lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, Platz an ihrem 
Tisch zu nehmen. Getreu dem Motto „Hauptsach gudd gess!“ be-
steht gemeinsam bei heißer Suppe, Tee und wärmendem Glüh-
wein die beste Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre auszu-
tauschen. 
Gerne können Sie auch Ihre Familie, Freundinnen und Freunde 

mitbringen, um gemeinsam Ideen zu teilen, Erfahrungen zu dis-
kutieren und vielleicht auch mal über den Tellerrand hinauszu-
schauen.
Die SPD Obere Saar und Josephine Ortleb freuen uns darauf, Sie 
alle an einen Tisch zu holen – für offene Gespräche, frische Impul-
se und ein gutes Miteinander vor Ort.
Ihr SPD Ortsverein Obere Saar

WÄHLBAR e.V.
Liebe Mitglieder, wir wünschen Euch und Euren Familien ein fro-
hes neues Jahr 2025, viel Glück, Erfolg und vor allem Gesundheit.
Gleichzeitig laden wir herzlich zur Mitgliederversammlung mit 
Vorstandswahlen am 31.01.2025 um 18 Uhr im Nebenzimmer des 
Gasthauses Zum Knoll ein.
Tagesordnung
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit der Mitgliederversammlung
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Bericht des Vorstandes + Ausblick
5. Information „Aktiv für Bliesransbach“
6. Kassenbericht
7. Bericht der Kassenprüfer
8. Entlastung des Vorstandes
9. Neuwahlen
10. Anpassung Mitgliedsbeiträge
11. Verschiedenes
Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und einen konstruktiven Aus-
tausch.
Mit herzlichen Grüßen
Jens Nieser  Jan Kamjunke
Vorsitzender  Schriftführer

Passionsspiele Auersmacher 2025
22. März bis 19. April 2025

Karten erhalten Sie im Vorverkauf online sowie telefonisch!
Heute stellen die Regisseure der Passionsspiele Auersmacher eine 
größere Gruppe an Darstellern vor – den Hohen Rat.
Der Hohe Rat ist zur Zeit Jesu die höchste politische, religiöse und 
juristischeIn-stanz des Judentums. Er besteht aus zwei Lagern: 
den Befürwortern Jesu und den Gegnern Jesu. In der aktuellen 
Inszenierung besteht die Gegenseite aus dem Hohepriester Kai-
phas sowie Hannas und Simeon.
Gespielt werden diese in zwei Besetzungen von Andreas Bossi, 
Gilbert Meßner, Thomas Bläsius, Peter Lang, Sebastian Lang und 
Jannis Brach. Neben vielen erfahrenen Mimen des Hohen Rats ge-
sellt sich neu dazu unser ehemaliger Jesus-Darsteller Peter Lang.

Auf dem Probenfoto des Hohen Rats sind Andreas Bossi, Thomas Bläsius 
und Sebastian Lang zu sehen. Foto: Jannis Brach
Erleben Sie die facettenreichen Charaktere der Passionsgeschichte 
und besuchen Sie im März und April 2025 eine der 19 Aufführun-
gen. Während der Fastenzeit zeigen die Passionsspiele Auersma-
cher eindrucksvolle Szenen des Evangeliums und interpretieren 
die Leidensgeschichte in einer zeitgemäßen Inszenierung.
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Termine:
Premiere Samstag 22.03.2025, 19.00 Uhr
Samstag 29.03., 05.04., 12.04., 19.04.2025, 15.00 Uhr und 19.00 Uhr
Sonntag 23.03.2025, 16.00 Uhr, 30.03., 06.04., 13.04.2025, 11.00 
Uhr und 16.00 Uhr
Karfreitag 18.04.2025, 11.00 Uhr, 15.00 Uhr und 19.00 Uhr
Eintrittspreise: Erwachsene 25,00 Euro, Kinder bis 16 Jahre und 
Rollstuhlfahrende 12,50 Euro
Aufführungsort: Ruppertshofsaal Auersmacher, Ruppertstraße 
42, 66271 Kleinblittersdorf (Ortsteil Auersmacher)
Der Kartenvorverkauf läuft.
Alle Informationen sowie das Online-Ticket-System finden Sie un-
ter: www.passionsspiele-auersmacher.de.
Auskunft sowie telefonische Kartenbestellung freitags von 16 bis 
18 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr unter: +49 (0) 1522–81 58 
258.

Theater im Wohnzimmer Rilchingen

Foto: C. Brach
Wiederaufnahme: „Die Saschafalle“

Die rasante Beziehungskomödie geht ab dem 21.02.2025 wieder 
über die Bühne des ThiWoRi.
Wir versprechen unserem Publikum wieder beste Unterhaltung!
Weitere Vorstellungen sind: am 22.02., 08.03. und 09.03.2025 
jeweils um 19.30 Uhr.
Kartenbestellung und mehr Informationen auf unserer Home-
page: www.thiwori.webador.de
Auf Ihren Besuch freut sich das Team des „Theater im Wohnzim-
mer Rilchingen“.

MITTEILUNGEN AUS DER PARTNERGEMEINDE 
GROSBLITTERSDORF

Aus unserer Nachbargemeinde  
Grosbliederstroff

Die Gemeinde Grosbliederstroff hat im vergangenen Jahr den 
PARCOURS MEMORIEL installiert. Es handelt sich um einen Rund-
weg, der an 14 Stationen auf Sehenswürdigkeiten in Grosblie-
derstroff in französischer und deutscher Sprache hinweist. Der 
Rundweg ist ungefähr 5 km lang. Will man zusätzlich noch den 
Ausblick über das Saartal von der Marienfigur NOTRE DAME DE 
BRANDENBUSCH genießen, verlängert sich der Rundweg auf ins-
gesamt acht Kilometer.
An der Freundschaftsbrücke auf der französischen Seite sind die 
einzelnen Stationen des Rundwegs auf einer Hinweistafel ausge-
schildert. Hier ist auch die erste Station des Rundgangs: die Brü-
cke die beide Orte miteinander verbindet: 
„Nach dem Bau des Kanals im Jahr 1868 und der Eisenbahnstrecke 
zwischen Saarbrücken und Saargemünd entstanden erste Pläne 
für eine Brücke über den Kanal und die Saar. Der Bau der sechs-
bogigen Brücke erfolgte zwischen 1889 und 1890 und wurde mit 
den Einnahmen aus der bis 1897 erhobenen Maut finanziert.
Rechts der Brücke stand ein Bauwerk, auf dessen Sockel die Na-
men derer zu lesen waren, die sich am Brückenbau beteiligt hat-
ten; darüber thronte eine Heiligenstatue Johannes des Täufers. 

Diese Brücke wurde 1939 gesprengt und durch Behelfsbrücken 
ersetzt – zunächst 1940 von den Deutschen, dann 1945 von den 
Amerikanern.
1949 entstand ein Steg, der von Grosbliederstroff über den Ka-
nal zu der Insel führte, von der aus eine Fähre über die Saar fuhr. 
Die Fähre war bis 1964 in Betrieb und wurde dann von dem Brü-
ckenbauwerk abgelöst, das ab 1968 als „Freundschaftsbrücke“ be-
zeichnet wurde. Diese Konstruktion stand zuvor in Saarbrücken 
und wurde im Volksmund „Kummersteg“ genannt. 
1993 wurde dann diese Bogenbrücke durch die derzeitige Brücke 
ersetzt. Gleichzeitig erfolgte im Zuge des Wegfalls der EU-Binnen-
grenzen der Abbau des Zollhäuschens links der Brücke.“ 
Die Beschreibungen der weiteren Stationen des PARCOURS ME-
MORIEL werden in lockerer Folge in den kommenden Ausgaben 
der Kleinblittersdorfer Nachrichten an dieser Stelle beschrieben.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde  
Hl. Franz von Assisi Obere Saar

Aktuelle Infos zu Veranstaltungen und Aktivitäten aus dem Leben 
der Katholischen Kirchengemeinde Hl. Franz von Assisi Obere 
Saar auf unseren Internetseiten, facebook und instagram.

Gottesdienste vom 31.01. – 09.02.2025
31.01. Bliesransbach – Freitag
16.30 Kleine-Leute-Kirche
01.02.  DARSTELLUNG DES HERRN (Lichtmess) Sitterswald – 

Samstag
Keine Vorabendmesse: Klausurtagung aller Seelsorgerinnen und 
Seelsorger mit dem Bischof zum Abschluss der Visitation im Pas-
toralen Raum Saarbrücken
02.02. Bliesransbach – Sonntag
9.00 Hl. Messe mit Kerzenweihe und Blasiussegen
02.02. Kleinblittersdorf – Sonntag 
10.30  Familiengottesdienst zu „Lichtmess“ mit Kerzenweihe 

und Blasiussegen – Mitgestaltung der Kinderchöre Au-
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ersmacher und Rilchingen-Hanweiler als gemeinschaft-
liches Projekt

05.02. Bliesransbach – Mittwoch 
14.30 Seniorengottesdienst im Pfarr- und Jugendheim
07.02. Auersmacher 
10.00 Hl. Messe auf der Barbarahöhe
08.02. Rilchingen-Hanweiler – Herz-Mariä-Samstag
18.00 Vorabendmesse 
09.02. Kleinblittersdorf – Sonntag
10.30  Festhochamt anl. Patronatsfest St. Agatha – Musik. Ge-

staltung Kirchenchor Auersmacher/Kleinblittersdorf

Evangelische Kirchengemeinde 
Obere Saar Bezirk 1/2

Kleinblittersdorf, Auersmacher, Rilchingen-Hanweiler,  
Sitterswald, Bübingen und Güdingen

Gottesdienste
31.01.2025 Freitag
10.00 Uhr Gottesdienst St. Barbara Höhe Auersmacher
01.02.2025 Samstag
17.00 Uhr Konfi-Gottesdienst in Bübingen
02.02.2025 Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst in Sitterswald
04.02.2025 Dienstag
16.30 Uhr  KU der Konfis 2026 für Sitterswald, Kleinblittersdorf, 

Auersmacher und Hanweiler im Gemeindehaus Sit-
terswald

06.02.2025 Donnerstag
10.30 Uhr Gottesdienst im Haus Saarblick
09.02.2025 Sonntag
10.00 Uhr Gottesdienst in Güdingen mit Abendmahl
11.02.2025 Dienstag
16.30 Uhr  KU der Konfis 2025 für Sitterswald, Kleinblittersdorf, 

Auersmacher und Hanweiler im Gemeindehaus Sit-
terswald

Evangelische Kirchengemeinde
Brebach-Fechingen-Bliesransbach

Tel. 0681 872596 (Gemeindeamt), www.ev-brebach-fechingen.de
Gottesdienste

Sonntag, 2.02.2025  
10.00 Uhr  Gottesdienst, Ev. Kirche Fechingen (mit Pfr. Joachim 

Wörner)   
Sonntag, 9.02.2025  
10.00 Uhr  Gottesdienst, Gemeindezentrum Brebach (mit Pfr. Jo-

achim Wörner)   

AUS DEN ORTSTEILEN

AUERSMACHER
Ortsvorsteher Thomas Unold
Ringstraße 42, Tel. 38 75
Sprechstunde: donnerstags 18:00-19:00 Uhr
Dienstzimmer Remise Auersmacher

Kinderchöre von Auersmacher  
und Rilchingen-Hanweiler

Gemeinsame Auftritte der Kinderchöre von Auersmacher 
und Rilchingen-Hanweiler

In den Pfarrbezirken Auersmacher und Rilchingen-Hanweiler be-
stehen seit vielen Jahrzehnten Kinderchöre. In diesem Jahr wer-
den beide Kinderchöre gemeinsam mehrere Gottesdienste an un-
terschiedlichen Orten in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi Obere Saar 
musikalisch gestalten. Los geht es bereits am Sonntag, 2.2.2025 
um 10:30 Uhr in Kleinblittersdorf im Familiengottesdienst mit den 
Kommunionkindern. Drei Wochen später wird der Gemeinschaft-
schor dann in der hl. Messe in Auersmacher (Sonntag, 23.2.2025 

um 10:30 Uhr) zu hören sein. Beide Auftritte dienen insbesondere 
der Vorbereitung der musikalischen Gestaltung der beiden Erst-
kommunionfeiern Ende April bzw. Anfang Mai. Darüber hinaus 
ist auch ein Auftritt in der Gottesdienstreihe „Urlaub mit Gott“ im 
Park der Barmherzigen Brüder in Rilchingen-Hanweiler geplant. 
Die beiden Chorleiter Matthias Strauss (Rilchingen-Hanweiler) 
und Christian Bur (Auersmacher) würden sich mit den ca. 20 Sän-
gerinnen und Sängern sehr freuen, wenn der „Kinderchor der 
Pfarrei Hl. Franz von Assisi Obere Saar“ jeweils vor einem großen 
Publikum, sprich vielen Gottesdienstbesuchern singen dürfte!
Christian Bur und Matthias Strauss

CDU lädt ein zum informativen Vortrag
Wir, die CDU in Kleinblittersdorf, möchten Ihnen unsere Kandida-
tin für den Wahlkreis 296 Yvonne Brück am 02.02.2025, 17.00 Uhr 
im Gasthaus Zur Schwemm in Auersmacher vorstellen.
Mehr unter „Mitteilungen aus der Gemeinde“.

WÄHLBAR e.V.
Mitgliederversammlung

Wir laden zur Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen am 
31.01.2025 um 18 Uhr im Nebenzimmer des Gasthauses Zum 
Knoll ein. Mehr unter „Mitteilungen aus der Gemeinde“.

Nachrichten aus der Bücherei
„Mit 80 ist Schluss“ (Zitat Brigitte Kany)

Angekündigt schon vor Monaten, ist es nun soweit – Brigitte Kany, 
die seit nunmehr gut neun Jahren ehrenamtlich Dienst in unserer 
Bücherei versah, geht Ende Januar in den „Ruhestand“. 
In ihrer Zeit als Teil des Büchereiteams hat Brigitte unzählige Bü-
cher abgestempelt, hat als eifrige Krimileserin so manchen Krimi 
weiterempfohlen und hat nicht zuletzt in dieser Zeit viele Kuchen, 
Plätzchen und ihre allseits bekannten Faasekichelcher für unsere 
Leser gebacken. 
Für all dies, für ihren zuverlässigen und engagierten Dienst in und 
für unsere Bücherei und für ihre Bereitschaft, uns auch künftig bei 
eventuellen Engpässen zu unterstützen, danken wir ihr ganz herz-
lich. Als Krimileserin mit Suchtpotential wird Brigitte uns sowieso 
erhalten bleiben.
Die Teamkolleginnen

Kartenvorverkauf des KV „Die Kowe“
am 01. Februar

Der Kartenvorverkauf für die zwei Gala-Prunkkappensitzungen 
der Kowe am Freitag, den 14.02. und am Samstag, den 15.02, fin-
det jetzt am Samstag, den 01. Februar ab 10.00 Uhr im Rupperts-
hofsaal statt. Der Preis pro Karte beträgt 11€. Auch in diesem Jahr 
werden wieder ab 8.00 Uhr Nummern zum Anstellen am Verkauf 
ausgegeben. Es werden pro Person mit gezogener Nummer bis zu 
10 Karten abgegeben.
Die Kowe freuen sich auf euch und ein tolles Sitzungswochenende!

SV Auersmacher 1919 e. V.
Übersicht Hallenrunde 

Nach Weihnachten nahm unser Team noch an 3 Turnieren teil. 
Dabei kam die Mannschaft noch auf weitere 42,45 Punkte für die 
Masterswertung. Damit erreichte unsere Elf in der Abschlussta-
belle mit insgesamt 129,45 Punkten den 4. Platz, was die erneute 
Qualifikation für‘s Endturnier in der Saarlandhalle am kommen-
den Sonntag, 02. Februar 2025, bedeutet. Die Ergebnisse im Ein-
zelnen (Turnier des SV Rohrbach, Rohrbachhalle):
Viertelfinale: SVA-FV Limbach (Verbandsliga)  4:1
Halbfinale: SVA-FV Köllerbach (Saarlandliga)  2:4
Spiel um Platz 3:
SVA-SV Bliesmengen-Bolchen (Verbandsliga)  4:2
Beim Turnier des FV Bischmisheim in der Herman-Neuberger-Hal-
le zu Völklingen schieden die Grün-Weißen völlig überraschend in 
der Zwischenrunde nach Niederlagen gegen die SG Großrosseln/
St. Nikolaus (Landesliga, 1:3) und den SV Bliesmengen-Bolchen 
(1:2) bei nur einem Sieg gegen den FV Bischmisheim II (Bezirks-
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liga, 5:0) aus.
Beim abschließenden Kurt-Doub-Gedächtnis-Turnier in der Spiel- 
und Sporthalle Kleinblittersdorf ging unsere Elf als Sieger hervor.
Die Ergebnisse:
Viertelfinale: SVA-SC Bliesransbach (Verbandsliga)
Nichtantritt Gast, Wertung  2:0
Halbfinale: SVA-SpVgg Quierschied (Saarlandliga) 5:3 nach 
Elfmeterschießen 
Finale: SVA-FV Jägersburg (Saarlandliga)  2:0

BLIESRANSBACH
Ortsvorsteher Stephan Weimerich
Eschringer Straße 31, Tel. 01 51-11 51 63 57 
Sprechstunde: montags 17:00-18:00 Uhr (nach telefonischer 
Voranmeldung), ehemalige Grundschule Römerstraße (im 
Nebenraum der Bücherei) 

WÄHLBAR e.V.
Mitgliederversammlung

Wir laden zur Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen am 
31.01.2025 um 18 Uhr im Nebenzimmer des Gasthauses Zum 
Knoll ein. Mehr unter „Mitteilungen aus der Gemeinde“.

CDU lädt ein zum informativen Vortrag
Wir, die CDU in Kleinblittersdorf, möchten Ihnen unsere Kandida-
tin für den Wahlkreis 296 Yvonne Brück am 02.02.2025, 17.00 Uhr 
im Gasthaus Zur Schwemm in Auersmacher vorstellen.
Mehr unter „Mitteilungen aus der Gemeinde“.

HVV Bliesransbach e. V.
Fahrt zu unserem Partnerort Sucé-sur-Erdre

Dieses Jahr an Christi Himmelfahrt ist es endlich wieder soweit 
und wir besuchen unsere Freunde in Sucé-sur-Erdre. Der letzte 
Besuch in Sucé-sur-Erdre ist dann schon 7 Jahre her, da die Co-
rona-Pandemie einen turnusgemäßen Besuch 2022 nicht zuließ 
und uns eine Zwangspause verordnet hat. Zum Glück konnte 
der Besuch unserer Freunde in Bliesransbach vor 2 Jahren aber 
stattfinden und wir durften unsere Freunde endlich wieder in die 
Arme nehmen. Für unsere Fahrt ist der Zeitraum vom 29. Mai 
bis 01. Juni 2025 geplant. Um unsere starke Verbundenheit mit 
unseren Freunden auszudrücken, würde uns eine rege Teilnah-
me an der Fahrt sehr freuen. Es wäre sehr schön, wenn sich die 
Mitfahrenden und Gastfamilien der vergangenen Jahre erneut 
anmelden würden und wir zusätzlich auch neue Teilnehmer für 
unsere Jumelage finden könnten. Die Partnerschaft ist offen für 
alle! Besonders würde uns freuen, wenn auch Familien an der 
Fahrt nach Sucé-sur-Erdre teilnehmen. Gerade bei Kindern zeigt 
sich immer am besten, wie nebensächlich die Sprache sein kann. 
Es gibt immer auch viele Möglichkeiten, sich außerhalb der Spra-
che zu verständigen. Wir versuchen, die Reisekosten, wie auch in 
der Vergangenheit, so gering wie möglich zu halten und – neben 
dem Zuschuss der Gemeinde – vom HVV aus mit weiteren Zu-
schüssen und Fördermitteln zu unterstützen. Wir rechnen für die-
se 4-Tages-Tour mit einem Unkostenbeitrag von 70-110 EUR pro 
Person, wobei Kinder bis 16 Jahre keinen Beitrag leisten müssen. 
Der Unkostenbeitrag hängt natürlich auch von der Anzahl der 
Mitfahrenden ab und kann alleine schon deshalb hier nicht ge-
nauer beziffert werden. Sobald uns abschließende Informationen 
vorliegen, geben wir den genauen Reisekostenbeitrag bekannt. 
Das Programm wird uns von unseren Freunden in Sucé-sur-Erd-
re rechtzeitig mitgeteilt. Um die Fahrt entsprechend planen zu 
können, bitten wir um verbindliche Anmeldung bis 15.02.2025 
– gerne unter Angabe eines Zuordnungswunschs in Bezug auf 
die Gastfamilie. Die Anmeldung bitte telefonisch/SMS/WhatsApp 
oder per Mail an untenstehende Kontaktdaten. Wünschenswerte 
Infos bei der Anmeldung sind Alter, Beruf und auch Französisch- 
bzw. Englisch-Kenntnisse. Über eine Teilnahme würden wir uns 
sehr freuen. Bei Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Viele Grüße, Dirk Bubel, Partnerschaftsausschussvorsitzender, Tel.: 
01 51-17 29 13 75, Mail: hvv-bliesransbach@web.de

***
Erster KulturKaffeeKlatsch im neuen Jahr  

mit einer Mundartlesung!
Am Sonntag, den 09. Februar 2025, ab 15:30 Uhr findet der 
erste KulturKaffeeKlatsch im Jahr 2025 in der Gaststätte der 
Jahnturnhalle in Bliesransbach mit Christel Keller statt.

Christel Keller ist Mundartautorin und 
Vorsitzende des Mundartrings Saar. Ihre 
Werke schreibt sie in Völklinger Mundart. 
Sie liest Geschichten, Anekdoten, Ge-
dichte und Tankas.
Mundart ist Trumpf.
Neben ihren eigenen Werken trägt sie 
auch aus Werken anderer Mundartau-
torinnen und -autoren vor. Frau Keller 
ist nun zum dritten Mal bei uns zu Gast 
und und hatte immer viel Zuspruch. Wir 
konnten uns am Humor und dem Witz 
der Texte erfreuen. Aus diesem Grund 
haben wir sie mit Ihrem neuem Pro-
gramm erneut eingeladen. Jeder ist will-
kommen!
Wir freuen uns mit Ihnen auf zwei schö-
ne und unterhaltsame Stunden bei Kaf-

fee und Knabberei. Der Eintritt, sowie Kaffee und Knabberei sind 
frei. Über eine Spende würden wir uns freuen.
Der Vorstand

TuS Bliesransbach e.V.
60. Second-Hand-Schnuppermarkt

Unser Second-Hand-Schnuppermarkt geht neue Wege…Keine 
Sorge, auch dieses Jahr werden wir wieder im Frühjahr und Herbst 
für euch da sein und unsere Märkte veranstalten. Allerdings wer-
den wir unser System von der Anmeldung bis zur Abrechnung 
umstellen. Ab dem nächsten Markt am 15.03.2025 arbeiten wir 
mit dem basarlino System.
Kurz erklärt: basarlino ist ein Basarprogramm (Browser oder App 
zum runterladen), bei dem ihr euch einmalig als Verkäufer kosten-
los registriert. 
Das macht ihr am besten schon im Vorfeld, damit es am Anmel-
detag keine Verzögerungen gibt (Telefonnummer im Account 
hinterlegen!).
Ab Freitag 14.02.2025 bewerbt ihr euch bei basarlino für unseren 
Markt und ihr bekommt bei Verfügbarkeit eine Verkaufsnummer 
zugeteilt.
In eurem Konto könnt ihr kinderleicht die Artikel anlegen, die ihr 
verkaufen möchtet. Ihr druckt die fertigen Etiketten (Artikel, Grö-
ße, Preis) mit QR Code aus und befestigt sie an euren Sachen. Alles 
in Kisten packen und wie gewohnt zu uns bringen, und alles nicht 
verkaufte und euren Erlös wieder abholen – fertig!
Welche Vorteile hat basarlino?
Ihr könnt direkt sehen, ob noch Nummern verfügbar sind und be-
kommt ohne lästigen E-Mail Verkehr eine Verkaufsnummer. 
Eure nicht verkaufte Ware bleibt für den Folgebasar in der App, 
Saisonware könnt ihr ins digitale „Lager“ schieben. Jeder Verkauf-
te Artikel wird automatisch gelöscht, so dass ihr immer auf dem 
aktuellen Stand seid. Ihr könnt natürlich für den nächsten Markt 
neue Artikel hinzufügen oder herausnehmen.
Warum der Wechsel? 
Für uns als Organisatoren reduzieren wir Aufwand und die Fehler-
anfälligkeit durch die Automatisierung des Systems. Wir müssen 
nur noch die QR Codes scannen, der Erlös wird automatisch 
dem Verkäufer zugeordnet, doppeltes Scannen ist ausge-
schlossen. Eine Auflistung eurer verkauften Artikel findet ihr 
im Anschluss in eurem basarlino Konto.
Die Schlangen an den Kassen werden durch schnellere Abläu-
fe spürbar reduziert.
NEU: Eine Teilnahmegebühr von 2€ pro Verkäufer. Diese wird bei 
eurer Abrechnung abgezogen und geht zum Teil an basarlino.
Die Verkaufsprovision von 20% bleibt bestehen. Auch hier 
geht ein Teil an basarlino. 
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Alle Infos zu Konditionen, Marktbedingen und Terminen findet ihr 
auf unserer Seite https://basarlino.de/si51.
Wir freuen uns schon auf euch!
Euer SHM-Team

KLEINBLITTERSDORF
Ortsvorsteher Karl-Peter Fuhr
Rosenstraße 17, Tel.: 06805/8963
Sprechstunde: mittwochs 16:30-17:30 Uhr nur nach 
telefonischer Voranmeldung, Historisches Rathaus,  
Rathausstraße 16-18, Zi. 0.1 (Trauzimmer)

SPD Obere Saar
Am 03. Februar 2025, um 11:00 Uhr, kommt unsere Bundestags-
abgeordnete Josephine Ortleb nach Kleinblittersdorf, Alte Schul-
straße (Parkplatz an der Postfiliale) zu einem persönlichen Ken-
nenlernen. Mehr unter „Mitteilungen aus der Gemeinde“.

CDU lädt ein zum informativen Vortrag
Wir, die CDU in Kleinblittersdorf, möchten Ihnen unsere Kandida-
tin für den Wahlkreis 296 Yvonne Brück am 02.02.2025, 17.00 Uhr 
im Gasthaus Zur Schwemm in Auersmacher vorstellen.
Mehr unter „Mitteilungen aus der Gemeinde“.

WÄHLBAR e.V.
Mitgliederversammlung

Wir laden zur Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen am 
31.01.2025 um 18 Uhr im Nebenzimmer des Gasthauses Zum 
Knoll ein. Mehr unter „Mitteilungen aus der Gemeinde“.

TV Kleinblittersdorf 1892 e.V.
*** Bewegungslandschaft ***

Der TVK lädt alle Kinder zwischen 1-10 Jahren herzlich zu einem 
Turn- und Kennenlernnachmittag in die Spiel- und Sporthalle 
Kleinblittersdorf ein. Geturnt und getobt wird am Freitag, den 
31.01.2025 von 16.00-17.30 Uhr. 

Foto: Angela Birster
Es erwarten Euch jede Menge Spaß und Abenteuer mit und an 
Bewegungsbaustellen. Wer Lust und Zeit hat kommt einfach mit 
Mama, Papa, Oma oder Opa in Sportkleidung vorbei. 
Für Mitglieder wird ein Teilnehmerbetrag von 1 € und für Nicht-
Mitglieder von 2 € erhoben. 
Wir freuen uns auf Euch!!!
 

Gesundheits- und Rehabilitations-Sportgruppe
Kleinblittersdorf e.V.

 INFORMIERT
Wie jedes Jahr wird die GRS einen 1. Hilfekurs anbieten, zu dem 
alle Leserinnen und Leser herzlich eingeladen sind. Dieser Auffri-
schungskurs dauert ca. 90 Minuten. 
Ort:  Kleinblittersdorf, Schulzentrum Kleinblittersdorf, KITA (hinter 

der Grundschule neben der Bücherei im beheizten Eingangs-
saal), 3.2.25 ab 19.30 Uhr

Inhalt der Unterweisung:  Notruf, Stabile Seitenlage, Herz-, Lun-
gen-Wiederbelebung, Defibrillation

Dieser Kurs ist auch für Nichtmitglieder kostenfrei!
Wir freuen uns auf Sie!

Anmeldung bei: Edgar Schwarz, e-mail: edgarschwarz1949@web.de
Ihre Gesundheits- und Rehabilitationssportgruppe Kleinblitters-
dorf e.V.

RILCHINGEN-HANWEILER
Ortsvorsteher Jürgen Winges
Saargemünder Str. 50, Tel. 615274
Sprechstunde: dienstags 17:30-18:30 Uhr, nach telefoni-
scher Voranmeldung
Sitzungszimmer Mehrzweckhalle, 
Am Sportplatz, Tel. 4607

 
Öffnungszeiten der Bücherei in Hanweiler  

im Pfarrheim
05.02.2025 von 16:00 - 17:00 Uhr 

Kinderchöre von Rilchingen-Hanweiler  
und Auersmacher

Gemeinsame Auftritte der Kinderchöre von Auersmacher 
und Rilchingen-Hanweiler

In den Pfarrbezirken Auersmacher und Rilchingen-Hanweiler be-
stehen seit vielen Jahrzehnten Kinderchöre. In diesem Jahr wer-
den beide Kinderchöre gemeinsam mehrere Gottesdienste an un-
terschiedlichen Orten in der Pfarrei Hl. Franz von Assisi Obere Saar 
musikalisch gestalten. Los geht es bereits am Sonntag, 2.2.2025 
um 10:30 Uhr in Kleinblittersdorf im Familiengottesdienst mit den 
Kommunionkindern. Drei Wochen später wird der Gemeinschaft-
schor dann in der hl. Messe in Auersmacher (Sonntag, 23.2.2025 
um 10:30 Uhr) zu hören sein. Beide Auftritte dienen insbesondere 
der Vorbereitung der musikalischen Gestaltung der beiden Erst-
kommunionfeiern Ende April bzw. Anfang Mai. Darüber hinaus 
ist auch ein Auftritt in der Gottesdienstreihe „Urlaub mit Gott“ im 
Park der Barmherzigen Brüder in Rilchingen-Hanweiler geplant. 
Die beiden Chorleiter Matthias Strauss (Rilchingen-Hanweiler) 
und Christian Bur (Auersmacher) würden sich mit den ca. 20 Sän-
gerinnen und Sängern sehr freuen, wenn der „Kinderchor der 
Pfarrei Hl. Franz von Assisi Obere Saar“ jeweils vor einem großen 
Publikum, sprich vielen Gottesdienstbesuchern singen dürfte!
Christian Bur und Matthias Strauss

WÄHLBAR e.V.
Mitgliederversammlung

Wir laden zur Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen am 
31.01.2025 um 18 Uhr im Nebenzimmer des Gasthauses Zum 
Knoll ein. Mehr unter „Mitteilungen aus der Gemeinde“.

CDU lädt ein zum informativen Vortrag
Wir, die CDU in Kleinblittersdorf, möchten Ihnen unsere Kandida-
tin für den Wahlkreis 296 Yvonne Brück am 02.02.2025, 17.00 Uhr 
im Gasthaus Zur Schwemm in Auersmacher vorstellen.
Mehr unter „Mitteilungen aus der Gemeinde“.

Förderverein kath. Kindergarten  
St. Walfried Hanweiler e.V. 

Der Förderverein des Kindergartens lädt alle Mitglieder und 
Interessierten zur Jahreshauptversammlung am 06.02.2025 
um 18 Uhr im Kindergarten recht herzlich ein. 
Themen:
1. Begrüßung + Tätigkeitsbericht der Vorsitzenden   
2. Kassenbericht 
3. Bericht der Kassenprüfer 
4. Entlastung des Vorstandes 
5. Planung Ostereierverkauf 
6. Planung Sommerfest  
7. Ausblick, Anregungen und Wünsche / Verschiedenes 
Wir würden uns über rege Teilnahme freuen. 
Der Vorstand
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AFS 2025 – Die etwas andere Faschingsshow
„Ich glaub` es geht schon wieder los …!“

Am Freitag, den 21. Februar und Samstag, den 22. Februar 
2025, laden wir erneut zur AFS – der etwas anderen Faschings-
show – in die Mehrzweckhalle Rilchingen-Hanweiler ein!
Der Kartenvorverkauf findet am Samstag, 01. Februar 2025 
ab 9 Uhr im Nebenraum der Mehrzweckhalle in Rilchingen-
Hanweiler statt. Der Kartenpreis beträgt 13€.
Einlass am VVK ist ab 8:30 Uhr und für das leibliche Wohl wird bes-
tens gesorgt sein. An beiden Veranstaltungstagen wird es vor der 
Halle eine kleine Bar geben, um Euch das Anstehen vor Einlass 
angenehmer zu gestalten.
Wir freuen uns auf Euch!
Euer Team der AFS

SITTERSWALD
Ortsvorsteher Hans Jürgen Laschinger
Blumenstraße 4, Tel. 4118
Sprechstunde: montags 17:30-18:30 Uhr
Sitzungszimmer der Grundschule, 
Siedlerstraße 1a, Tel.: 4504

Schdammdisch der Siddaschwalda  
Schulmädscha un Buwe  

Johrgäng 1950,51,52,53,54,55 
Am 07.02.2025 dreffe sich die Siddaschwalds Schulmädscha un 
Buwe zum erschde Schdammdisch im El Gusto in Hovilla.
Wie imma gehds um 18:30 Uhr los. Awwa vorher wolle ma noch 
unsa dradionelle  Wannerung  durchführe. Ei do schdarde ma um 
17:00 Uhr am Markdbladz in Siddaschwald.So gehe 18:30 Uhr wär-
re ma do im El Gusto mit leerem Mäglein incl guddem  Durschd 
indreffe. Gäre wird die gudde alde Zeid  bei jedem fier eh paar 
Schdunne zurick gehold. Do freid sich doch jeder schon druff.
Nadierlich iss das ähne Schulmädsche odda Schulbub , die gäre 
sich uns anchließe wolle, imma herzlich willkumm.
Bis ball, Eier Schulkamerad Adolf Sehmer

Jugendclub Sitterswald
Aktuelle Öffnungszeiten im Jugend-
club Sitterswald (Siedlerstr. 1a)
Montag: 17-21 Uhr, Freitag: 18-23 Uhr
Kontakte für Infos, Fragen und Anliegen 
zu möglichen weiteren Öffnungszeiten: 
Tel.: +49 162 4300802 (Fabian Soller)
Mail: jcsitterswald@web.de

WÄHLBAR e.V.
Mitgliederversammlung

Wir laden zur Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen am 
31.01.2025 um 18 Uhr im Nebenzimmer des Gasthauses Zum 
Knoll ein. Mehr unter „Mitteilungen aus der Gemeinde“.

CDU lädt ein zum informativen Vortrag
Wir, die CDU in Kleinblittersdorf, möchten Ihnen unsere Kandida-
tin für den Wahlkreis 296 Yvonne Brück am 02.02.2025, 17.00 Uhr 
im Gasthaus Zur Schwemm in Auersmacher vorstellen.
Mehr unter „Mitteilungen aus der Gemeinde“.

AWO Ortsverein Sitterswald e. V.
Einladung zum Kaffeenachmittag am 04.02.25 um 15 Uhr. Vo-
rübergehend im Waldhaus gegenüber unseres Außengelän-
des auch für Nichtmitglieder
Wir möchten Sie ganz herzlich zum nächsten Kaffeenachmittag 
einladen, der am Dienstag, den 4. Februar 2025 um 15.00 Uhr in 
den Räumen der Kulturgemeinde im Waldhaus in Sitterswald, 
stattfindet. Freuen Sie sich auf einen gemütlichen Nachmittag 
mit guten Gesprächen, bei Kaffee, Tee, Kuchen und einer Aus-
wahl an kalten Getränken zu moderaten Preisen. Wir freuen uns 
auch sehr über jeden neuen Gast! Wir freuen uns sehr, dass wir 

Sie, bis unsere Begegnungsstätte wieder genutzt werden kann, 
im Waldhaus begrüßen dürfen. Wir möchten noch einmal darauf 
hinweisen, dass unsere Veranstaltungen unabhängig von einer 
Mitgliedschaft sind. Bei uns ist jeder willkommen! Sollten Sie un-
seren Fahrdienst in Anspruch nehmen wollen oder andere Fragen 
haben, können Sie sich gerne an Heike Kayser, Tel. 0162/1367997 
wenden. Wir freuen uns auf Sie! Ihr AWO-Team

ALLGEMEINE NACHRICHTEN

Polizeitanzsportverein Saarland e.V.
Neues Angebot für Einzelpersonen: Line-Dance

Der Polizeitanzsportverein Saarland e.V. startet ab Februar an bei-
den Standorten mit einem brandneuen Tanzangebot für Einzel-
personen aller Altersgruppen in das neue Jahr 2025. 
Line Dance ist ein Gruppentanz, indem die Teilnehmer in Linien 
vor-und nebeneinander tanzen. Hierbei werden Choreographien 
erlernt, die aus verschiedenen Schrittfolgen bestehen und mit der 
ganzen Gruppe getanzt werden. Die Tänze stammen meist aus 
den Kategorien Country und Pop. 
Die Auftaktveranstaltungen finden an folgenden Terminen und 
Orten statt:
•  Tanzsportzentrum Ommersheim: Montag, 10. Februar 2025, von 

17:00 Uhr bis 18:00 Uhr
•  Festhalle Saarbrücken/Güdingen: Dienstag, 11. Februar 2025, 

von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr
Diese Veranstaltungen sind eine gute Gelegenheit, um Line Dance 
ganz unverbindlich kennenzulernen und in das neue Tanzjahr zu 
starten!
Weitere Informationen zum Programm im Internet unter www.
pol-tsv-saarland.de oder telefonisch unter 015774939110 sowie 
direkt vor Ort.

NABU Fechingen-Kleinblittersdorf
NABU-Kurs Obstbaumschnitt

Sie haben Obstbäume und wollen sich lange Jahre über gute 
Ernten freuen? Dann erlernen Sie das Handwerk des Obstbaum-
schnitts!
Axel Hagedorn vom NABU Fechingen-Kleinblittersdorf zeigt am 
08. Februar in einem etwa zweistündigen Kurs, wie Bäume un-
terschiedlichen Alters geschnitten werden. Machen Sie sich ver-
traut mit Erziehungsschnitt, Erhaltungsschnitt und Verjüngungs-
schnitt, denn die sachgerechte Pflege wird Ihren Obstbäumen 
zugutekommen.
Termin: 08. Februar, 9:30 Uhr, Treffpunkt: Parkplatz des 
Schwimmbads Fechingen (direkt hinter der Brücke rechts). Weite-
re Informationen: Axel Hagedorn Tel. 06893-3701

Regionalverband Saarbrücken
Fortbildungsprogramm der Betreuungsbehörde  

und -vereine veröffentlicht
Gemeinsamer Flyer zum Programmangebot 2025 im Regio-
nalverband
Die Betreuungsbehörde des Regionalverbands Saarbrücken so-
wie der Betreuungsverein der Diakonie Saar, der Betreuungsver-
ein proMensch und die Fördergemeinschaft katholischer Betreu-
ungsvereine haben ihr gemeinsames Fortbildungsprogramm für 
das Jahr 2025 veröffentlicht. Enthalten sind Fortbildungen zu Fra-
gen rund um das Betreuungsrecht, die sich an ehrenamtliche Be-
treuerinnen und Betreuer sowie Interessierte richten. Ein weiterer 
Punkt sind Termine zum Erfahrungsaustausch. Im gemeinsamen 
Gespräch werden Erkenntnisse aus dem Betreuungsalltag ausge-
tauscht, Betreuungsfälle anonymisiert besprochen und Fragen 
beantwortet. Zudem werden Einführungskurse in die rechtliche 
Betreuung angeboten. Diese sind auch für Interessierte geeignet, 
die die Tätigkeit einer Betreuerin oder eines Betreuers kennenler-
nen möchten. Regionalverbandsdirektorin Dr. Carolin Lehberger: 
„Die Arbeit der Betreuerinnen und Betreuer ist ein unverzicht-
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barer Beitrag für unsere Gesellschaft. Sie übernehmen nicht nur 
Verantwortung, sondern stehen den Menschen in schwierigen 
Lebenssituationen mit Empathie und Kompetenz zur Seite. Mein 
besonderer Dank gilt allen, die sich haupt- und ehrenamtlich en-
gagieren, sowie den Trägern, die mit ihrer Expertise eine wichtige 
zusätzliche Stütze in diesem sensiblen Bereich bilden.“ Der Flyer 
mit allen Programmpunkten kann unter www.regionalverband.
de/betreuungsbehoerde heruntergeladen werden. In gedruck-
ter Form ist er bei der Betreuungsbehörde des Regionalverbands 
und bei den drei Betreuungsvereinen kostenfrei erhältlich.
Regionalverband sucht Berufsbetreuerinnen und -betreuer
Die Betreuungsbehörde des Regionalverbands Saarbrücken ist 
fortlaufend auf der Suche nach Menschen, die sich eine Tätigkeit 
als Berufsbetreuerin oder Berufsbetreuer vorstellen können. Wei-
tere Infos – auch zur möglichen ehrenamtlichen Ausführung der 
Tätigkeit – erhalten Interessierte unter www.regionalverband.de/
berufsbetreuer oder telefonisch unter 0681 506-5344.

***
Internationale Fachkräfte willkommen! – IFA-Team der  

Agentur für Arbeit Saarland macht den Weg frei
Fachkräfte aus dem Ausland sind gefragt wie nie – doch der Weg 
nach Deutschland ist oft von bürokratischen Hürden geprägt. Ge-
nau hier setzt das Team „Internationale Fachkräfte für Arbeitge-
ber“ (IFA) der Agentur für Arbeit Saarland an. Die Expertinnen und 
Experten helfen Unternehmen, die bereits qualifizierte Arbeits-
kräfte im Ausland gefunden haben, die rechtlichen und organisa-
torischen Herausforderungen zu meistern.
Die Zahlen sprechen für sich: Im Jahr 2023 wurden über 233.000 
Beratungen durchgeführt, ein Zuwachs von 68.000 im Vergleich 
zum Vorjahr. 2024 stieg die Zahl der erteilten Zustimmungen zu 
Aufenthaltstiteln auf mehr als 172.000. Diese beeindruckenden 
Ergebnisse zeigen, dass immer mehr Unternehmen auf interna-
tionales Talent setzen – eine Entwicklung, die das IFA-Team aktiv 
unterstützt. „Unsere Mission ist klar: Wir helfen saarländischen 
Unternehmen, die ihre zukünftigen Fachkräfte bereits im Ausland 
identifiziert haben, bei allen Fragen zur Einreise und Arbeitsauf-
nahme in Deutschland“, erklärt Achim Dürschmid, Teamleiter des 
IFA-Teams. „Von der Visumsbeantragung über das beschleunigte 
Fachkräfteverfahren bis hin zu den Anforderungen des neuen 
Fachkräfteeinwanderungsgesetzes – wir navigieren Arbeitgeber 
durch die komplexen Prozesse und machen den Weg frei.“
Dabei geht es nicht nur um Formalitäten, sondern auch um Zeit-
ersparnis und Planungssicherheit. „Viele Unternehmen wissen 
nicht, wie lange ein Visumsverfahren dauert oder welche Doku-
mente benötigt werden. Hier kommen wir ins Spiel: Wir klären 
auf, strukturieren die Abläufe und stellen sicher, dass keine wert-
volle Zeit verloren geht“, ergänzt Ruben Schmitt, Berater im Team.
Das Engagement des IFA-Teams hat bereits zahlreiche Unterneh-
men begeistert. Über 200 saarländische Arbeitgeber wurden al-
lein in den letzten Monaten beraten, wodurch sie ihre internatio-
nalen Fachkräfte schneller und effizienter einstellen konnten.
Doch das Team bietet noch mehr: Mariia Volkova, selbst aus der 
Ukraine stammend, bringt ihre persönlichen Erfahrungen ein. „Ich 
kenne die Hürden, die Fachkräfte aus Drittstaaten oft überwinden 
müssen, aus erster Hand. Deshalb kann ich nicht nur Unterneh-
men unterstützen, sondern auch wertvolle Tipps für ein erfolgrei-
ches interkulturelles Onboarding geben.“
Marie-Claire Kühn, ebenfalls Beraterin im IFA-Team, hebt hervor, 
dass das Angebot unabhängig und kostenfrei ist: „Wir stehen Un-
ternehmen zur Seite, ohne dass sie Kosten für unsere Beratung 
tragen müssen. Dabei arbeiten wir eng mit Partnern wie der Zen-
tralen Ausländerbehörde, der ZAV und den Anerkennungsstellen 
zusammen, um den gesamten Prozess reibungslos zu gestalten.“

Abschied …

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die mit uns  

von unserer lieben Verstorbenen

Marianne Stupp
Abschied genommen und ihre Anteilnahme  

auf so vielfältige Weise zum Ausdruck gebracht haben.

Im Namen aller Anghörigen
Manfred Stupp

Kleinblittersdorf, im Januar 2025

Gabriele Fiack
geb. Niederländer

*17.05.1947       †19.12.2024

Herzlichen Dank
sagen wir allen, die sich in stiller Trauer 

mit uns verbunden fühlten und ihre  
Anteilnahme auf so vielfältige Weise 

zum Ausdruck brachten.

Hans Josef Niederländer
im Namen aller Angehörigen

SUCHE
Suche dringend eine Putzhilfe alle 
2 Wochen für 3 Std. nach Hanweiler 
0176-75 89 65 30

BIETE
Samsung 42 Zoll Fernseher mit 
Receiver für 80,00 Euro abzuge-
ben. 0173 305 7005

PRIVATE  KLEINANZEIGEN
ZU VERMIETEN

OT KLB - ruh. Wohnlage, 2 Zi-
Wohnkü., Bad, Diele, ca. 60qm, 
Kellerant., ab Feb. an solvent. 
Mieter, Kaltmiete 380 € + NK, Tel. 
06805-8107.

FLOHMARKT
Hausflohmarkt wg. Wohnungs-
auflösung: Sonntag, 02. Feb., 10-
17 Uhr, Bliesransbach, Am Hassel-
berg 16 in der Einliegerwohnung.

Herzlichen Dank
möchten wir allen sagen,  
die sich in stiller Trauer  
mit uns verbunden fühlten  
und ihre Anteilnahme auf  
vielfältige und liebevolle  
Weise zum Ausdruck  
brachten.

Familie Hoffstetter
Kleinblittersdorf, im Januar 2025

Käthe 
Hoffstetter

* 03.03.1930   
† 28.12.2024



Stellenangebote …Stellenangebote …

 ANZEIGEN-HOTLINE
0681 | 5885-0
kleinblittersdorf@mtypemedia.de

www.metallbau-neumann.de

66265 Heusweiler · Am Nordfeld 2
Tel. 06806 - 81171

FENSTER

HAUSTÜREN

WINTERGÄRTEN

GLASFASSADEN
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Seit 1978

Werner Adam GmbH  REIFEN-SERVICE
66271 Rilchingen-Hanweiler

Tel. 0 68 05 / 6 00 71 10

„Alles aus einer Hand!“
Neu / Gebrauchtwagen aller Fabrikate
An- und Verkauf

Max-Planck-Straße 10 • 66271 HANWEILER
Telefon 0 68 05 / 61 50 61 • Telefax 0 68 05 / 61 54 94

info@werner-adam.de

Der Baumfäller
Baumfällarbeiten aller Art
präzise & zuverlässig

0172 - 67 67 5 67
Häckselarbeiten • Heckenschnitt



Maik Becker

Andreas Kasper | Tel. 06805/1048 | Fax 06805/22488
Pastor-Brach Str. 11 · 66271 Auersmacher

Mobil 0160/8953753

Meisterbetrieb • installations- und Heizungsbaumeister

 www.rainer-schmidt-gmbh.de • info@rainer-schmidt-gmbh.de

RaineR Schmidt Gmbh

Geschäftsführer A. Kasper
HeizunG - SAniTär

• Gas- und Wasserinstallation
• Heizungsbau
• Sanitäre einrichtungen

•  Solar- und regenwasser-
nutzungsanlagen

Tierarztpraxis Kleinblittersdorf
Dr. med. vet. Ingrid Roos
Brachalmet 9 · 66271 Kleinblittersdorf  06805 / 82 56

Parkplätze sind vorhanden - Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Engagement · Kompetenz · Erfahrung

Terminsprechstunden: Mo, Mi, Fr 10-13 Uhr/ 
Di, Do 15-19 Uhr, OP-Termine täglich nach Absprache

Röntgen · Ultraschall · Labor · Prophylaxe ·  
Allgemein-/ Innere / Notfall-/ Zahnmedizin · 
Gynäkologie · Chirurgie · Mikro-/ Kryo-/  
Hochfrequenz-/ Augenchirurgie

Wir suchen eine zuverlässige REINIGUNGSKRAFT  
- für unser Wohnobjekt in Bliesmengen-Bolchen / Mandelbachtal
- Min. 1 x wöchentlich für 5 Stunden
-  Gehalt bei Anstellung als Minijob mit 17,- € / Stundenlohn oder 

Arbeiten auf eigenen Gewerbeschein mit 20,- € / Stundenlohn

Bei Interesse: Werktags zwischen 10:00 und 16:00 Uhr  
unter 0 68 94 / 59 06 70 melden oder via Mail an 
monika.hoffmann@ths-media.de
Wir freuen uns auf Ihren Anruf / Ihre Mail

Mitarbeiter m,w,d
gesucht!

Vollzeit, Teilzeit oder Minijob  
im TELEMARKETING.
Rufannahme, Bestellungen,  

Terminvereinbarungen. Kein Verkauf.

Telefon: 06805 617003-0  |  info@oac.lu

Werde Teil unseres Teams
in Bliesransbach
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Am Brichelberg 1 • D-66271 Kleinblittersdorf
Tel.: 0 68 05 - 9 42 7755

Mail: info.fenstermeyer@gmail.com

Unsere Qualitäts-Fenster und -Türen sind zusätzlich 
unter gewissen Voraussetzungen förderfähig.

INOTHERM Haustüren

Wir kümmern uns um alles und wie gewohnt,  
erhalten Sie rundum WINKHAUS-Sicherheitsbeschläge 

ohne Aufpreis.

Christian Meyer
Fenster - Türen GmbH
seit  10  Jahren in Kleinblittersdorf

· Grabmale
· professionelle Grabmalreinigung
· Wohn- Esszimmer & Gartentische
· Treppen & Fensterbänke
· Küchenarbeitsplatten

SEEWALD · Saarbrücker Str. 128 · 66271 Kleinblittersdorf
Tel. 0 68 05 - 9 42 38 90 · Fax 0 68 05 - 9 42 38 91

www.h-u-s-natursteine.de | e-mail: info@h-u-s-naturstein.de
Geschäftszeiten: 8 - 12 Uhr / 13 - 17 Uhr / telef. Terminabsprache von Vorteil

 

Steine der Natur stilvoll veredelt

Sportbootführerschein – neue Ausbildungskurse

Abt. Wassersport im Polizeisportverein Saar e.V.

INFOABEND – Dienstag, 
04.02.25 um 18.30 Uhr
Sportschule Saarbrücken Raum 46
Alle Infos im Internet:
www.psv-wassersport.de

FLIESENFACHGESCHÄFT
SCHMELZER
Platten  Natursteine  Komplettbäder 
 Fliesen- und Natursteinverlegung 

G
m
b
H

Telefon: 0 68 93/60 06
Telefax: 0 68 93/50 74
Mail: info@fliesen-schmelzer.de
www.fliesen-schmelzer.de
Öffnungszeiten: 
Mo-Fr: 8 - 17 Uhr (individuelle  
Termine - auch Samstags - auf Anfrage)

Zum Gerlen 11b  Industriegebiet am Flughafen  66131 Saarbrücken-Ensheim

FA. SCHÖNAU  0170 3 02 74 53

Brennholz: Buche & Eiche,  
gespalten, trocken. Verkauf & Lieferung in 
Raummeter. BAUMFÄLLUNGEN aller Art.


